
Sachverständigengutachten gemäß Beweisbeschluss des Landgerichts 

Berlin vom 12. Januar 2015, ausgehändigt am 21. April 2016 
  

Eigene Kommentare sind vorgeschaltet.  

 

Wegen der Länge des Textes habe ich zahlreiche Hyperlinks gesetzt. Man kann also Sprünge 

machen zu bestimmten Textmarken, die im Folgenden aufgeführt werden, jeweils blau und 

unterstrichen. Die angehängten ergänzenden Gutachten (Statik, Heizungsanlage) können 

ebenfalls per Hyperlink erreicht werden.  

  

Drücke auf der linken Seite der Tastatur die Tab-Taste                     und du springst wieder 

Nach Sprung auf Seite 1, 17 u. 19 zweimal Tab-Taste     hierher zurück auf diese 

                     Seite.   

                

 S. 1,   Anfang des Gutachtens  

 S. 17, Hausbeschreibung, Seite 19, Risse Innenputz  

 S. 29, „schiefe Außenwand“  

 S. 34, Bild mit Kartierung der Risse im Außenputz 

 S. 36, Treppe  

 S. 54, Kellerbilder, Räume falsch bezeichnet 

 S. 59, Dach 

 S. 66, Badezimmer  

 S. 71, Beispiel für die Feststellung, es gibt keine Planungsunterlagen  

 S. 73, Heizung  (siehe auch „Ergänzende Gutachten“) 

 S. 76, Wasser tropft durch die Decke  

 S. 79, Gäste-WC falsch eingebaut 

 S. 81, Fenster 

 S. 86, Zusammenfassung 

 

 

 

Ergänzende Gutachten 

 
 Statik 

 Heizungsanlage 

 
 

 

 

 

 

 

 

—— 

—— 



Eigener Kommentar: Mauerwerk 
 

Bei dem Gutachten wird deutlich, dass man ein solches Haus nicht begutachten sollte, ohne 

dass die Kriminalgeschichte des Hausbaues berücksichtigt wird. Insbesondere die Aussagen 

des Gutachters zu bestimmten Verjährungen sind haarsträubend. Der „Architekt“ habe den 

Statikern, insbesondere auch dem Prüfstatiker vertrauen dürfen – und die Mängel der Statik 

seien nicht mit bloßem Auge erkennbar. Ähnlich die Aussagen zur „schiefen Außenwand“... 

Daher seien nur die Statiker und der Prüfstatiker für diese Mängel verantwortlich – und hier 

sei schon „Verjährung“ eingetreten...  Solche Aussagen wiedersprechen den Tatsachen und 

auch dem gesunden Menschenverstand.   

Wieso habe ich denn diese Mängel erkannt, 2007 sogar ein Privat-Gutachten zur Statik  in 

Auftrag gegeben? Der „Architekt“ hat alle Hinweise ignoriert, er hat keine Abnahmen 

gemacht, er hat nicht auf die Verjährungsfristen hingewiesen, demzufolge auch keine 

Begehung vor Ablauf der Verjährungen. Auf die schiefe Außenwand habe ich ihn 

hingewiesen. Hier liegt ein eigenes,  privates Foto vor, siehe Fotorevue, Seite 1. Und dieses Foto ist 

aus dem Jahr 2002! Klinge hat auch die Statiker belogen: Siehe zum Beispiel 

Dokumentenrevue, Seite 5. Die Lügen des „Architekten“ im Zusamenhang mit der 

Unterschlagung eines Bodengutachtens, klicke dort auf Grundwasserauskunft.   Dieser 

Anhang enthält den dazugehörigen Schriftverkehr. Vier Seiten herunterscollen: Brief des 

Herrn Klinge an die KTC-Ingenieurgemeinschaft vom 23. April 2001. Zitat: „Wir werden 

demzufolge eine so genannte `Schwarze Wanne´vorsehen.“  

 

Falls dies aus Sicht des 23. April 2001noch keine Lüge war, weil die Betrugsabsicht sich erst 

später entwickelt hat, so hätte er aber beim Bau des Hauses, als klar war, es wird keine 

schwarze Wanne zecks Kellerabdichtung gebaut, dies der KTC mitteilen müssen. Wobei 

natürlich klar ist, dass ein falscher Architekt und die Baufirma einen Betrug nicht öffentlich 

verkünden werden...  

 

Gutachten Seite 28,  klick  führt auf Seite 29:  

Der Gutachter schreibt hier von „bauwerksbedingten Rissen“ beim Innenputz. Darauf werde ich 

gleich zurückkommen, wenn es um den Außenputz geht!  

Seite 28: Der Gutachter verwendet den Ausdruck: „spannungsbedingte Risse“ und die sind optisch 

erkennbar. Erst einmal ist es „egal“, welche genaue Ursache die „Spannung“ hat: die Statik? Die den 

Regeln der Technik widersprechende Art, wie die Steine gemauert wurden? Ich habe immer beide 

Ursachen vermutet, und das würde wahrscheinlich jedem Laien so gehen, der das (noch unverputzte) 

Haus als Ganzes und das Mauerwerk im Besonderen sieht. Und nun wird vom Gutachter gesagt, der 

„Architekt“ habe dies und jenes nicht erkennen können. Noch einmal: Wieso habe ich es erkannt? ICH 

habe ein Gutachten zur Untersuchung der Statik in Auftrag gegeben, nicht der Architekt.  ICH habe 

eine schiefe Mauer reklamiert, nicht der „Architekt  

 

Klar dürfte doch wohl sein, dass – wenn der „Architekt“  die vorgeschriebenen Abnahmen in der 

vorgeschriebenen Form durchgeführt hätte -  diese Dinge zur Sprache gekommen wären.  Dann wären 

meine Bedenken protokolliert worden. Er hätte dann sagen müssen: Gut, dann geben wir ein 

Gutachten zur Statik in Auftrag... Und er hätte mir die Liste mit den Verjährungsfristen aushändigen 

müssen. Die Tatsache, dass keine Abnahmen stattgefunden haben und die Tatsache, dass die Liste mit 

Verjährungsfristen nicht vorgelegt wurde (damit dann verbunden: eine Begehung vor Ablauf der 

Verjährung)  - schließen die vom Gutachter angeführten „Verjährungen“  aus. Diese Aussage des 

Gutachters erfolgte ohne jede Kenntnis der Abläufe. Die Aufdeckung der ganzen Kriminalgeschichte 

wird auf jeder Ebene strikt vermieden!  
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Demzufolge ist die auf Seite 31 oben getroffene Feststellung des  Gutachters, dass kein statisches 

Verschulden des „Architekten“ vorläge, nicht zulässig. Die Aussage: „Offenkundige, ins Auge 

springende Mängel an der Tragwerksplanung lagen nicht vor.“ – ist einfach lächerlich. Ich selbst habe 

keine Ahnung von Tragwerksplanung, aber dass statische Mängel vorliegen, habe ich erkannt. Den 

Verdacht – und ein solcher reicht ja erst einmal aus – den Verdacht hat fast jeder, der das Haus sieht.  

 

Seite 36, untere Mitte:  Der Gutachter schreibt unter anderem: “Ob, wie in der Fragestellung 

behauptet, eine Ursache der Rissbildung darin zu sehen sei, dass die Ziegel nicht Fuge an Fuge 

gemauert sei, lässt sich momentan nicht beantworten... “ 

 

Und weiter, dass eine Abschätzung des konkreten Einflusses der jeweiligen Ursachen kaum 

möglich sei...  

 

Das sollte aber nicht mein Problem sein. Tatsache ist, dass „Fuge an Fuge“ gemauert werden muss und 

nicht mit doppel-fingerbreiten Lücken und falsch herum gesetzten und teilweise abgeschlagenen 

Steinen.  Ein Mauerwerk muss nach den anerkannten Regeln des Handwerks gesetzt werden und nicht 

Rätsel aufgeben, inwieweit regelwidriges Verhalten zu welchen Problemen führt. Diese „Rätsel“ 

dürfen nicht zu Lasten des Bauherrn  in der Luft hängen bleiben.  

 

Der Gutachter schreibt weiter, fett und blau gekennzeichnet:  

 

Immer noch Seite 36,  5.8.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II.         

„Da der Fassadenputz [ =Außenputz ]einschließlich der farblichen Beschichtung im alleinigen 

Auftrag des Klägers und ohne Beteiligung des Beklagten hergestellt wurde, konnte der Beklagte keinen 

Einfluss im Rahmen einer Bauüberwachung auf die Ausführung des Putzes nehmen. 

Es liegt daher aus technischer Sicht kein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor“ 

 

Schon vor Ende des Baugeschehens war längst klar, dass der „Architekt“ mehr Schaden anrichtet als 

Nutzen, wenn er „tätig“ wird. Eine Zusammenarbeit war nicht mehr zumutbar.  Eine „Überwachung“ 

im positiven Sinne hat es in keiner Phase des Bauens gegeben.  Sogar Türen statt Fenster konnten 

unbeanstandet eingebaut werden (vier Terrassentüren statt zwei), deutlich sichtbare Lücken im 

Mauerwerk blieben ebenfalls unbeanstandet usw.   

 

Und schließlich erscheint es nicht logisch anzunehmen, dass die unter der „Bauaufsicht“ des 

Herrn Klinge entstandenen Risse im Innenputz nicht auch ihre Entsprechung unter seiner 

„Bauaufsicht“ beim Außenputz gefunden hätten.  

 

Abgesehen davon, dass Spannungen im Mauerwerk den Außenputz wohl kaum weniger 

schädigen als den Innenputz.  

 

Die Feststellungen des Gutachters widersprechen den erkennbaren Tatsachen/Abläufen und 

sind auch in sich nicht schlüssig.  

 

 
Ende Seite 52: 

Zitat aus Gutachten: „Die Rohmauerwerksstärke beträgt im ungünstigsten Fall 29 cm.“ 

 

Dies ist nicht richtig. Allerdings fragte der Gutachter mich, wo „dünnere“ Stellen seien, das sollte 

beim „nächsten Termin“ zur Sprache kommen, ging irgendwie unter.  Deutlich unter 29 Zentimeter 

schwach ist das Mauerwerk, wo in der Außenmauer an der Süd- und Nordseite „Einbuchtungen“ 

gemauert sind, zugleich auf der jeweiligen Innenseite (Ess- und „Wohnzimmer“, also Süd- und 

Nordseite) die ausgefrästen Heizungsnischen sind, die zerstörend in die Wand gefräst wurden.  



 

Anderes Beispiel das Kinderzimmer auf der Ost-Südseite: Meines Wissens wird der Trockenputz hier 

bis durch die Außenwand geführt. Die Dicke der Steinmauer an dieser Stelle ist also gleich Null.  

 

Typischer Vorgang: Als wir in dem Kinderzimmer standen, fragte der Gutachter Herrn Klinge: „Für 

diesen Bereich liegt ja sicher ein Ausführungsplan vor?“  

Antwort Klinge: „Ja, den bringe ich das nächste Mal mit.“  

 

Diese Lüge hatte, wie immer, keine Folge. Wird einfach hingenommen.  

 
Seite 58: 

„Daumenbreite Lücke im Bereich der Stoßführung“  sowie wesentliche 

„Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk“  kann der Gutachter nicht bestätigen. Die Fotos habe 

ich doch vorgelegt: siehe auch Beispiel in meiner Fotorevue, Seite 1, Bilder 3a bis 3c.   

 

Ich wollte das Haus nicht verputzen, weil deutlich zu sehen war, dass das Mauerwerk erst 

aufwendig „geflickt“ bzw. geglättet werden müsste. Aber im Winter pfiff der kalte Wind 

durch...  

 

Interessant in diesem Abschnitt sind auch die offensichtlich falschen Bezeichnungen der 

Kellerräume (siehe Bildunterschriften, Seiten 53 ff.) Klick auf Ende Seite 52 und scrolle 

weiter. Deutlich dort zu erkennen: Was der  angebliche „Waschraum“ sein soll, ist ein Raum ohne 

Waschmaschine  und der angebliche „Heizungsraum“ ist der Raum mit Waschmaschine.   

 

Da keine Ausführungspläne vorliegen, musste sich der Gutachter Unterlagen zusammen 

suchen. Hier verwendet er offenbar die Baugenehmigungsunterlagen: Und da sind die 

Kellerräume tatsächlich anders aufgeteilt als in der realen Ausführung!  

 

Er tut dies ohne zu murren, ohne diesen doch eklatanten Mangel im Verhalten des 

„Architekten“ zu beklagen. Solche nachträglichen Änderungen (andere Aufteilung der 

Kellerräume) haben auch statische Auswirkungen.  

 

Das gleiche Problem wird sichtbar in der folgenden Bemerkung Seite 71 (ähnlich immer 

wiederkehrend), wo die Tatsache, dass der „Architekt“ keine Planungsunterlagen vorlegen 

kann, freundlich verharmlost wird:   

 

„Ob die angetroffene Ausführung den Planungen des Architekten entspricht oder durch den 

Ausführenden eigenverantwortlich erbracht wurde, kann daher nicht eingeschätzt werden.“  

 

Das wird normalerweise im Bautagebuch und in den Ausführungsplänen sichtbar gemacht! 

Alles nicht vorhanden! Da kann man doch nicht zugunsten des angeblichen „Architekten“ 

herumrätseln, ob ich da etwas „eigenverantwortlich“ gemacht hätte – was der falsche 

„Architekt“ ohnehin ständig behauptet.  

 

 

 

 

 



Kommentar  Treppe 
 
Die Aussagen der Gutachter zu den Mängeln der Innentreppe führen zu dem Fazit, dass die 

gesamte Treppe erneuert werden muss. „Interessant“ sind aber wieder einmal die 

„Erklärungen“ des Herrn Klinge bzw. die seines Anwalts:   

 

 
 

Auszug aus diesem Brief: ...Zu den Mängeln im Fragenkomplex Hausinnentreppe wird  

angeführt, dass der Kläger unbedingt in das noch nicht fertig gestellte Haus im Juni 2002 

einziehen wollte. So fehlte beispielsweise im Keller vor der Montage der Treppe ein 

entsprechender Auflager auf dem Kellerfußboden; der Estrich war noch nicht aufgebracht. 

Der Beklagte wies ausdrücklich darauf hin, dass unter Berücksichtigung, dass noch nicht 

einmal ein Auflager auf dem Keller-Fußboden gegeben ist, eine ordnungsgemäße Installation 

der Treppe nicht möglich ist und es zu Schäden an der gesamten Treppenanlage kommen 

kann. 

                         Beweis: Zeugnis des Beklagten 

Des Weiteren wird vorgetragen, dass bereits allein dadurch, dass die Treppe ohne einen 

entsprechenden Auflager auf dem Kellerrohfußboden ausgeführt wurde, die vom 

Sachverständigen festgestellten Schäden eingetreten sind, beziehungsweise bereits diese 

mangelhafte Ausführung dazu führte, dass die Treppe nunmehr zu erneuern ist. 

 

                                     Beweis: ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen 

 

   gez. Blust Rechtsanwalt Blust         Ende Brief 



„... ohne einen entsprechenden Auflager auf dem Kellerrohfußboden...“ Tja, warum da wohl 

kein „Auflager“ auf dem Kellerrohfußboden war? Erstens stand Wasser im Keller, einen 

Estrich konnte man daher nicht einbauen. Aber dennoch wäre es möglich – und notwendig – 

gewesen, die Treppe am Boden zu befestigen/fest zu verankern. Offenbar habe ich das 

verhindert und verlangt, dass stattdessen ein zufällig herumliegendes Stück Holz runter die 

frei in der Luft hängende Treppe geschoben wird...?  

Der Irrsinn hat Methode: Der Psychopath öffnet seine Schleusen aus dem endlosen Meer von 

Lügen, mit denen er die Umwelt überflutet. Der Sinn dieses Wirrwarrs ist schwer zu erfassen, 

soll aber – oft mit Erfolg – den Eindruck erwecken:  Bei so viel „Argumenten“ muss doch 

etwas Wahres dran sein...  

 

Der Tatbestand als solcher ist aber einfach:  

 

 Die Treppe ist als hängender Schrott ins Treppenhaus gebaut worden, siehe auch 

Fotorevue, Seite 6, Bilder 13a und b.  

 Am Boden wurde sie nicht in irgendeiner Weise verankert, sondern einfach mit einem 

Holzbalken abgestützt, der nach einigen Jahren verfaulte, siehe Fotorevue, Seite 14, 

Bild 35a. Foto aus dem Jahr 2004.    

 Als das Holz verfault war, habe ich Betonplatten drunter gequetscht, um den 

Zusammenbruch der Treppe zu verhindern bzw. aufzuschieben, Bild 35b.  

 

Dass er mich auf irgendetwas hinwies, was ich dann wohl angeblich verhindert haben soll, ist 

eine typische Klinge-Lüge. Wäre es so gewesen, hätte er damals (zusammen mit dem 

verantwortlichen Handwerker) eine ordentliche, protokollierte Abnahme durchgeführt und 

dies so festgehalten, auch von mir unterschrieben - dann hätte er sich in Bezug auf die 

vorgeschriebene Dokumentation korrekt verhalten. Allerdings hätte er sich auch dann als 

angeblicher „Architekt“ disqualifiziert – wie immer, kann man hinzufügen...  

Denn die Treppe unten zu befestigen / zu verankern, wäre allemal zwingend notwendig 

gewesen. Würde ein Bauherr stattdessen auf Dauer das Abstützen mit einem Stück Holz 

verlangen, so wäre dies so absurd, dass wohl jeder ordentliche Architekt auf einer 

Mindestausführung bestanden hätte. Oder sich vom Bauherrn den Unfug bestätigen lassen. 

Oder den Vertrag kündigen, denn die Treppe ist ja in diesem Zustand nicht stabil und insofern 

auch gefährlich.  

 

Es existiert auch ein umfangreicher Schriftverkehr zum Thema „Treppe“. Von dem Blödsinn, 

den er jetzt über seinen Anwalt erklären lässt, hat er damals keine Spur hinterlassen. Bereits 

vor Einbau der Treppe, also im Frühjahr 2002, erklärte ich: Wegen des Wassers im Keller 

solle die Kellerinnentreppe als Steintreppe gebaut werden. Klinge kümmerte das nicht. Er ließ 

trotzdem eine Holztreppe einbauen. Da das Wasser im Keller blieb, wiederholte ich 2008 

diese Forderung. Diesen Brief kopiere ich hier als Beispiel, siehe folgende Seite. Dass es sich 

hier um einen relativ „geringen“ Mangel handelt, würde ich heute allerdings nicht mehr 

sagen.    

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Kommentar  Fenster 
 

Ein anderes Beispiel für die Fehleinschätzung des Gutachters, die Fenster:   

 

 Lt. Gutachter sei Ursache der Fäulnis die mangelnde Wartung... Die Fäulnis begann aber 

schon vor zehn Jahren, und Abnahmen und Wartungshinweise gab es nicht. Kennt man die 

Farbe und die Lasur nicht, ist eine Wartung zu noch tragbaren Kosten nicht möglich. Im 

übrigen liegt seit dem Jahre 2003 (!) ein Schriftverkehr vor, der belegt, dass die Türen und 

Fenster von Anfang an mangelhaft waren.  Auf Abdruck  der Briefe verzichte hier, weil allein 

die Fotos aus dem Jahre 2004 eine deutliche „Sprache“ sprechen. Also schon damals begann 

die Fäulnis! Siehe Fotorevue, Seite 1, Bilder 2c, 2d und 2e.  

 

Auch hier also ganz deutlich eine fehlerhafte Aussage!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommentar Heizung 

 
Die Aussagen des Gutachtens zur Heizungsanlage sind für mich einigermaßen akzeptabel. Ein 

wesentlicher Punkt ist, dass infolge von baulichen Fehlern die Holzverkleidungen vor den 

Heizleisten nicht angebracht werden können und die Heizung daher nur sehr eingeschränkt 

funktioniert....  

Im Sondergutachten „Heizung“ wird unter Punkt 6.1 (dort Seite 19) dieser Tatbestand so 

beschrieben: 

„Würde die Installation an der Verkleidung nunmehr nachgeholt werden, so wäre die 

Wärmeabgabe der Sockelheizleisten vollständig bzw. stark eingeschränkt.“  

 

Auf meiner  Fotorevue Seite 5, wird dieser Tatbestand  durch die Bilder 11a und 11b 

illustriert: Die Holzleisten wären so nah an der Wand, dass die erwärmte Luft nicht mehr nach 

oben bzw. nicht mehr in den Raum steigen könnte. Eine Art Schildbürgerstreich...  

 

Interessant sind nun die Aussagen des angeblichen „Architekten“ dazu: Hier kann man – für 

jeden gut nachvollziehbar – die Lügen des erleuchteten Herrn beispielhaft beleuchten. Im Jahr 

2008 behauptete er, er habe Abnahmen vorgenommen, auch die technischen Anlagen Heizung 

und Sanitär. Was natürlich nicht sein konnte,  denn die Heizung kann offensichtlich nicht 

funktionieren. Jetzt behauptet er, er habe nichts mit der Heizung zu tun gehabt, daher habe er 

auch keine Abnahmen vorgenommen.... Richtig ist diesmal: „... keine Abnahmen 

vorgenommen...“.  nichts damit zu tun ist diesmal die Lüge. Fazit wäre dann: Da er überhaupt 

keine Abnahmen vorgenommen hat, hatte er mit überhaupt nichts zu tun...?  

Doch im Ernst, hier im Einzelnen:  

 

Fangen wir ganz von vorn an, bei § 3.2 des Architektenvertrages:  

 
 

Der dritte Punkt „Sonderfachleute für technische Ausrüstung“ (hier vor allem: Heizung 

und Sanitär) ist nicht angekreuzt. Dies ist durchaus korrekt. Denn bei einem Einfamilienhaus 

reicht es für die abschließenden Abnahmen aus, wenn der Architekt (ich meine: ein richtiger 

Architekt), der Heizungsinstallateur und der Bauherr die Anlage in Augenschein nehmen, die 

Funktionsfähigkeit prüfen und mit den Wärmeschutzbestimmungen abgleichen und dies 

alles protokollieren. Würden sich hierbei nicht zu klärende Fragen ergeben, dann könnte 



immer noch ein „Sonderfachmann“ hinzugezogen werden. Hier allerdings kann jeder Laie 

leicht erkennen, dass die Heizung nicht funktionsfähig ist, siehe oben. Wie gesagt: Die 

vertragliche Ausgestaltung ist korrekt, dabei hat der falsche „Architekt“ laut eigener 

Erklärung „die Hilfe eines Kumpels“ in Anspruch nehmen können.  

Verstanden hat er aber offenbar nichts. Über seinen Anwalt lässt er nun erklären, mit der 

Überwachung der Heizungsanlage sei er nicht beauftragt gewesen, siehe Brief, Juni 016:   

 

 

 
 

Auszug aus diesem Brief:  
● ● ● 

Zum Fragenkomplex Heizungsanlage und 

Sanitärinstallation wird nochmals darauf hingewiesen, 

dass der Beklagte nicht mit der technischen 

Gebäudeausrüstung beauftragt war. Er hat die in diesem 

Zusammenhang durchgeführten Arbeiten ebenfalls auch 

nicht entsprechend überwacht. ● ● ● 

 

gez. Blust Rechtsanwalt Blust 



Acht Jahre vorher hat der falsche „Architekt“ durchweg das Gegenteil behauptet. Hier das auf 

die hier wesentlichen Aussagen gekürzte Schreiben vom 9. Juni 2008. Gelogen ist eigentlich 

alles, was er schreibt, sogar die behauptete „Winterpause“ hat es nicht gegeben, aber die in 

Kontrast zu dem gerade zuvor gezeigten Briefauszug stehenden Aussagen sind hier fett blau 

gekennzeichnet. Gesondert gekennzeichnet auch:  Prüfprotokolle und Pflegeanweisungen, 

die er angeblich gefertigt und mir übergeben habe. Nichts dergleichen habe ich je erhalten.  

Gäbe es – die im Übrigen vorgeschriebenen - Prüfprotokolle, dann würde er sich damals wie 

heute darauf berufen und nicht mal in diese und mal in die andere Richtung herumlügen. Die 

Kopie des Originalbriefes findet man in der DOKUMENTENREVUE, Seite 4, Mitte, 

Schreiben 1 anklicken.  

 

Sehr geehrter Herr Bruch,  
 
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 14.04.2008 übersende ich die von Ihnen angeforderten 
Unterlagen/Nachweise zur Leistungserbringung LP-5, LP 8-9, sowie Leistungsverzeichnisse 
und meine Rechnungslegung in Kopie. Die Originalunterlagen und Kopien stelle ich Ihnen 
zur Einsicht und Weitergabe an den Bauherren zur Verfügung. 

Nachweis LP 5 
Die Erbringung der Grundleistungen nach HOAI können Sie den beigefügten Unterlagen 

entnehmen. Bei der Ziegeldecken habe ich die Werkplanung des Herstellers überprüft, 

Dasselbe gilt für die Dachkonstruktion. Ebenfalls sind alle Vedischen Maße (Yoni) und 

Proportionsberechnungen der Vedischen Baukunst in die Ausführungsplanung integriert 

worden. Fragen der Ausführenden Fronen zur Ausführungsplanung wurden vor Ort geklärt. 

Werkplanungen die Firmen auf Grund meiner Planung erstellt haben wurden von mir 

überprüft. 

Alle Grundleistungen nach HOAI sind erbracht worden sofern sie für die Ausführung des 

Bauvorhabens notwendig waren mit Ausnahme der Führung eines Bautagebuchs (dies habe 

ich mit 1% Honorarabzug in der Schlussrechnung berücksichtigt). Die Nachweise hierzu 



finden Sie in den Aktenordnern. 

Die Ausführung des Objekts wurde von mir von Anfang September 2001 bis Anfang 

Dezember 2001 (Winterpause) und von Ende Februar 2002 bis Anfang Juli 2002 täglich 

überwacht. In der Regel war ich dazu mindestens an 3 Tagen/pro Woche vor Ort auf der 

Baustelle, wenn erforderlich auch täglich und habe die Ausführungen der Arbeiten 

koordiniert und überwacht. Anschließend im Büro, habe ich die beteiligten Firmen 

telefonisch und schriftlich über Ablauf, Änderungen und Mängelbeseitigungen informiert. 

Die Erfüllung der Aufzeichnungspflicht des Unternehmens während der Rohbauausführung 

nach DIN 1045 Ziff. 43 habe ich vor Ort überprüft die Erstellung der in § 15 Abs. 2 

genannten Tragwerke überwacht. Die Aufzeichnungen selbst sind wie von DIN 1045 Ziff. 

4.4 vorgeschrieben beim Unternehmer verblieben. 

Für die vom Bauherren bis heute noch nicht in Auftrag gegebenen Restarbeiten, wie Balkon 

und Veranda, Schutzelemente wie Geländer Überdachungen, Putz und Estricharbeiten KG 

etc. habe ich meine Vertragsleistungen mehrfach angeboten. Seit dem Einzug im Juni 2002 

sind die noch ausstehenden Restarbeiten vom Bauherrn bis heute nicht in Auftrag gegeben 

worden. 

 

Die technischen Abnahmen der gesamten Handwerksleistungen bzw. Teilleistungen 

(Elektriker / Heizung & Sanitär/ Putzer) und die Überwachung der Mängelbeseitigung 

wurden von mir vor Ort bis Ende Juli 2002 mit den jeweils beteiligten Handwerkern 

durchgeführt und einvernehmlich mit dem Bauherren abgestimmt. Alle Rechnungen 

und die Schlussrechnungen wurden von mir geprüft und zur Zahlung freigegeben, sofern die 

Leistungen im Wesentlichen mangelfrei erbracht waren. Da Pauschalverträge anstelle von 

Abrechnungsverträgen mit den Firmen geschlossen wurden ist ein nachträgliches Aufmass 

nicht erforderlich. Der Bauherr hat sich von den Leistungen vor Ort meist selbst überzeugt 

und daraufhin einvernehmlich alle Rechnungen beglichen. Eine Zusammenstellung der 

Gewährleistungsfristen auf Grundlage der von mir durchgeführten Abnahmen wurde 

von mir erstellt. Alle Prüfprotokolle und Pflegeanweisungen, sind dem Bauherrn 

übergeben worden. 

 

Nachweise LP 9  

Nach Abnahme der Gewerke aufgetretene Mängel sind von mir in zahlreichen 

Ortsterminen mit den jeweiligen Handwerksfirmen vor Ort begutachtet worden und 

daraufhin behoben worden. Die Dateien mit den Aufzeichnungen über Ortstermine etc. 

sind auf einem ausrangierten defekten Laptop gespeichert, der erst repariert werden muss. 

Herr Exner wird diese Termine bestätigen können, da er selbst anwesend war. 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

 



Dieses hemmungslose Herumsurfen auf einem Meer von Lügen – heute dies, 

morgen das Gegenteil, übermorgen etwas ganz Neues – kann man vielleicht ein 

wenig verstehen, wenn man sich mit dem Krankheitsbild von Psychopathen 

auseinandersetzt, siehe Seite 3  DOKUMENTENREVUE. Ein Psychopath lügt 

nicht; er ist die Lüge selber. Er besteht jeden Test mit einem Lügendetektor. Er 

erklärt mit Überzeugung, er sei kein Betrüger, denn jetzt im Moment betrügt er 

gerade niemanden. Was vor einer Woche war, ist etwas ganz anderes. Damit hat er 

nichts zu tun... 

Allerdings haben wir es hier nicht mit einer Person zu tun, die offiziell „krank“ 

erklärt wurde.  Er firmiert als „Architekt“!   

So dumm kann keiner sein, der eine Ausbildung zum Architekten auf legale Weise geschafft 

hat: Weil er „Sonderfachleute für technische Ausrüstung“ unter Punkt 3.2 Architektenvertrag 

nicht angekreuzt hat, glaubt er behaupten zu können, er sei mit der Überwachung der 

technischen Ausrüstung „nicht beauftragt“  gewesen. Nicht extra beauftragt – stimmt sogar. 

Es gehört aber schlicht in den Aufgabenbereich des Architekten mit vertraglich vereinbarten 

Leistungsphasen 1 bis 9.  

 

Wird der Punkt nicht angekreuzt, so bedeutet dies, dass der Architekt nach seiner eigenen 

Einschätzung keinen extra Fachmann für die Bauüberwachung benötigt. Verantwortlich bleibt 

er gerade deswegen. 

 

Auch dass hier keine „Ausschreibung“ gemacht wurde, sondern der Auftrag zur Installation 

von mir direkt an die Firma Eylers erteilt wurde, diente ihm hin und wieder als „Argument“ – 

auch so dumm kann kein richtiger Architekt sein, der so etwas behauptet. Die Planungs-, 

Überwachungs- und Dokumentationspflicht eines Architekten wird davon überhaupt nicht 

berührt... abgesehen davon, dass die „Ausschreibungen“ dieses Herrn hier ein extra Kapitel 

des Betrugs darstellen.  

 

Zur Dummheit kommt eine geradezu verblüffende Frechheit. Auch hier muss ich etwas 

ausholen. In früheren Schriftsätzen und in mündlicher Verleumdungskampagne surfte der 

falsche „Architekt“ auf der „Baustopp-Lüge“. Um bei der Heizung zu bleiben: Da behauptete 

er nicht, er sei mit der Überwachung der Heizung nicht beauftragt gewesen, sondern er 

behauptete, die sei nicht fertig gestellt worden, weil ich einen „Baustopp“ verhängt hätte 

(natürlich auch ohne jeden Beleg). Daher habe er die Verkleidung der Heizleisten nicht 

vornehmen lassen; er nennt diese Holzleisten vor den Heizleisten „Holzwinkelabdeckungen“. 

Diese Behauptung als solche war schon lächerlich, denn die Verkleidung ist der geringste 

Betrag der Heizanlage. Und einen Baustopp kurz vor Fertigstellung der Heizung....?  

Wie anfangs erwähnt: Mit Einbau der Holzleisten bzw. Fertigstellung wäre die Heizung fast 

völlig funktionslos geworden... Aber der „Architekt“ und der Heizungsinstallateur Eylers 

waren so „schlau“, die Verkleidungen nicht zu installieren... weil sie da wenigstens etwas 

Wärme abgeben kann. Die Herren ließen die Holzverkleidung also einfach weg und Klinge 

behauptete, ich hätte einen „Baustopp“ verfügt!   

 

Es wird aber noch „besser“:  

Januar 2005 erhielt ich von dem erleuchteten Herrn Klinge einen Brief, in dem er sich Sorgen 

um meine Heizung macht. Als Anlage fügte er ein Prospekt meines angeblichen 

Heizungssystems hinzu: 



  
 

Also, ohne es direkt auszudrücken, er unterstellt da noch immer gemäß der Baustopp-Lüge 

ganz dreist: ICH hätte diese Holzleisten nicht installieren lassen, und weiter unterstellt er, na 

ja, lieber Bauherr, wir beide wissen, dass du das weißt... Und so fragt er nun scheinheilig-

sorgenvoll nach, ob ich die „Holzwinkelabdeckungen“ denn nun endlich habe installieren 

lassen, damit die Heizung endlich, endlich funktioniert!  

 

Auf der folgenden Seite die Seite, die er mit dem Brief damals mitgeschickt hatte: Die 

Kennzeichnung mit „Ihr System“ ist von Klinge. Auf dieser Abbildung sind die Holzleisten 

korrekt angebracht und die Nische ist so gebaut, dass die erwärmte Luft hochsteigen kann. Es 

ist also ganz und gar nicht „mein System“.  



 
 



Der Brief entlarvt ein unglaublich dummdreistes Verhalten. So schlägt sich dieser Typ durchs 

Leben. Wenn er krank ist, dann kann er selber nicht dafür. Aber wie krank ist das „System“? 

Richter, Gutachter usw. stehen daneben, wenn er ganz offensichtlich Iirrwitziges von sich 

gibt.  

 

Damit „handeln“ sie gegen die Rechtsordnung, gegen die Zivilprozessordnung ZPO:  

 

 

§ 138 ZPO  

Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht 

  

(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der 

Wahrheit gemäß abzugeben. 

(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären. 

(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn 

nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. 

(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene 

Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der folgenden Seite beginnt das Gutachten. Die 

Fotos im Gutachten wurden, soweit möglich, foto-

kopiert. Die Texte wurden nur teilweise foto-kopiert, 

meistens aber gescannt. Die Formate im Original und in 

der „Kopie“ sind daher nicht identisch. Der Text wurde 

natürlich nicht geändert, wohl aber ggf. fett oder 

farblich  gekennzeichnet.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder haben schlechte Qualität, Kopien sinnlos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Ostansicht (Straßenansicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Westansicht (Gartenansicht) 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

Bild hat schlechte Qualität 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Bild hat schlechte Qualität 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.1.1.1.2 Südwand 
Auch an der Südwand des Treppenhauses sind, ähnlich wie bei der Nordwand, 

Einzelrisse und feine Rissnetze vorhanden. [Bild 7] Ein feines Rissnetz konnte 

aber nur im Obergeschoss bis auf Höhe des Podestes zwischen Erdgeschoss und 

Obergeschoss festgestellt werden. 

Im Oberwandbereich der Südwand im Obergeschoss befindet sich analog zur 

Nordwand ein horizontaler Einzelriss, an den ein von der Decke kommender 

Einzelriss anschließt. Der horizontale Einzelriss wird gekreuzt von einem 

vertikalen Einzelriss im Berührungsbereich von Massiv- zu Trockenbau. [Bild 7 

und Bild 8] 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sachverständigengutachten zu Exner./.Klinge u.a. vom 21.04.2016 MATTHIAS WUNSCH  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild hat schlechte Qualität 
 

 

 

 

Bild 10: Obergeschoss, Zimmer Südwest, Nordwand 
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5.1.2 Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.a) 

An den Wänden des Treppenhauses und des südwestlichen Raums im 

Obergeschoss konnten vorwiegend horizontale und vertikale, aber auch diagonal 

verlaufende Risse festgestellt werden. 

Risse lassen sich in Putzen nicht gänzlich vermeiden und gehören zu den 

systemimmanenten Eigenschaften von mineralischen Putzsystemen. [4] Die sich 

aufgrund der Schwindeigenschaften des Putzes ausbildendenden Risse sind 



Haarrisse, die meist sehr unregelmäßig verlaufen. Die vorwiegend im 

Treppenhaus sichtbaren feinen netzförmigen Risse sind i.W. diesen 

Eigenschaften zuzuordnen und nicht zu beanstanden.                    Ende Seite 27 

 

Die stark geometrisch ausgerichteten, horizontalen und vertikalen Risse mit 

großen Rissweiten weisen auf eine putzgrund- bzw. bauwerksbedingte 

Rissursache hin und stellen eine Abweichung zu den aandT dar. In diesem 

Zusammenhang verweise ich auf das Sachverständigengutachten des Herrn 

Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 11.03.2016 [siehe ergänzendes Gutachten Statik ]. 

 

Herr Dirks hat eine unzureichende Gebäudeaussteifung nachgewiesen. Demnach 

führen horizontale Lasteinwirkungen, bspw. aus Winddruck und Windsog zu 

unzulässigen Verformungen einzelner Bauteile. Die als allgemein anerkannten 

Regeln der Technik (aandT) einzuhaltenden Verformungsgrenzen sichern die 

Gebrauchstauglichkeit. Bei Gebäuden ist hierunter nicht nur die Standsicherheit 

des Rohbaues zu verstehen, sondern auch, dass alle Bauteile (Ausbauten etc.) 

nachfolgend eingebaut werden können, ohne dass sie innerhalb ihrer 

Lebensdauer durch unzulässige und unverträgliche Belastungen und 

Spannungen Schaden nehmen. Aus der Kenntnis und Erfahrung von 

Materialeigenschaften heraus haben sich daher Grenzwerte für zulässige 

Verformungen des Rohbaus herausgebildet. Diese sind zwingend einzuhalten 

und sichern, dass die nachfolgenden Ausbauleistungen mangelfrei erbracht und 

entsprechend Ihrer Lebenserwartung überdauern können. 

Die im Gutachten von Herrn Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 11.03.2016 

nachgewiesene mangelhafte Aussteifung des Gebäudes führt zur Verformung 

und Spannungen innerhalb der Wände, die die zulässigen Grenzwerte 

übersteigen und von den verwendeten Baumaterialien nicht aufgenommen 

werden können. 

Schon leichte Verformungen der Wände verursachen spannungsbedingte 

Rissbildungen im Putz, da der Putz über nahezu keinerlei elastische 

Baustoffeigenschaften verfügt. 

 

5.1.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Die nicht den aandT entsprechende Putzrissbildung im Treppenhaus und im 

südwestlichen Raum des Obergeschosses ist auf eine unzureichende Aussteifung 

des Gebäudes und dadurch verursachte übermäßige Bauwerksverformung 

zurückzuführen. 

Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K 1) war 

der Beklagte zu 1. sowohl mit der Erbringung der Planungs- als auch mit der 

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen. Die tragwerksplanerischen 

Leistungen wurden durch die Ingenieurgemeinschaft Täuber /Cohrs erbracht. 



Das Berufsbild des Architekten umfasst nicht die statische Planung und 

Einschätzung von Tragwerken. Diese Tätigkeiten liegen im Aufgaben- und 

Verantwortungsbereich des Tragwerksplaners und des Prüfstatikers. Die von 

dem Tragwerksplaner vorgenommenen Berechnungen und Planungen waren nur 

bei einer detaillierten fachkundigen Prüfung als nicht den aandT entsprechend zu 

erkennen. 

Der Architekt konnte demnach nicht fachlich einschätzen, inwiefern die 

statische Dimensionierung von Bauteilen durch den Statiker korrekt 

durchgeführt wurde und durfte im Weiteren auch auf die Tätigkeit des 

Prüfingenieurs vertrauen. Offenkundige, ins Auge springende Mängel an der 

Tragwerksplanung lagen nicht vor.     Ende Seite 28  

 

 

Es liegt daher aus technischer Sicht weder ein Planungsverschulden noch 

ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.2 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.b) und II.  
 

1.1.b): Die Nordwestecke des Hauses steht schief. 

 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

 

5.2.1 Feststellungen zu Beweisfrage 1.1.b)  
Die nordwestliche Gebäudeecke wurde durch Mitarbeiter des Vermessungsbüros 

Derksen-König [Anlage 3] vermessen. Es wurde messtechnisch festgestellt, dass 

die nordwestliche Gebäudeecke leicht schief steht. In Nordrichtung beträgt die 

Winkelabweichung bei einer Messhöhe von 5,44 m genau 4 mm, in 

Westrichtung 28 mm. 

 

5.2.2 Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.b) 
Die Nordwestecke des Hauses steht in West- und Nordrichtung leicht schief. 

Das bedeutet, dass der Dachtraufpunkt den Sockel überragt. 

Wie im Sachverständigengutachten des Tragwerksplaners Dipl.-Ing. Jürgen 

Dirks vom 11.03.2016 [Anlage 1] nachzulesen ist, ist die Schiefstellung eher auf 



Ungenauigkeiten bei der Herstellung des Mauerwerks, als auf eingetretene 

Bauwerksverformungen nach Fertigstellung des Gebäudes zurückzuführen. 

Mauerwerk ist lot- und scheitrecht herzustellen. Die zulässigen Toleranzen 

werden in der DIN 18201 und 18202 geregelt. [5] [6] 

Demnach ist bei der angesetzten Messhöhe von 5,44 m eine Winkelabweichung 

von maximal 12 mm zulässig. [5] Dieser Wert wurde in Westrichtung mit 28 

mm Winkelabweichung um das Doppelte überschritten. Die Winkelabweichung 

in Nordrichtung liegt innerhalb der zulässigen Toleranzen. 

Gemäß DIN 18202 sind Prüfungen der Einhaltung der Toleranzen nur 

vorzunehmen bei Erforderlichkeit und zeitnah zur Errichtung. Lastabhängige 

und temperaturbedingte Verformungen sind nicht Gegenstand der 

Grenzfestlegungen. 

Auch wenn die Winkelabweichung in Westrichtung das zulässige Maß 

überschreitet, ist diese optisch nicht wahrnehmbar. Auch ist die 

Standsicherheit des Gebäudes dadurch nicht beeinträchtigt. Weitere 

negative technische Einflüsse aus der Überschreitung der zulässigen 

Winkelabweichung sind nicht zu erwarten oder bisher eingetreten. Daher stellt 

die leichte Schiefstellung keine Abweichung von den aandT, sondern eine 

hinzunehmende Unregelmäßigkeit in dem konkreten Fall dar.  

                                     

Ende Seite 29 

5.2.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
 

Die Planung des Architekten sah die Errichtung eines lotrechten 

Außenmauerwerks vor. 

 

Die Schiefstellung der Gebäudeecke ist heute und war daher auch zum Zeitpunkt 

der Errichtung optisch nicht wahrnehmbar. Ein visuelles Entdecken dieser 

geringfügigen Schiefstellung zum Zeitpunkt der Errichtung im Rahmen der 

Bauüberwachungstätigkeit war unwahrscheinlich. Messtechnische Kontrollen 

gehören während der Bauausführung zwar zum Aufgabenbereich des 

bauleitenden Architekten, jedoch nur in geringem Umfang. Messungen erfolgen 

in der Regel nur exemplarisch. Eine Überprüfung der Einhaltung der Toleranzen 

nach DIN 18201 und 18202 ist nur bei Erfordernis vorzunehmen, d.h. bei 

sichtbaren Beeinträchtigungen bzw. bei Erfordernis für die nachfolgende 

Passgenauigkeit bei nachfolgenden weiterführenden Bauarbeiten. 

Es liegt daher aus technischer Sicht weder ein Planungsverschulden noch 

ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.3 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.c) und II. 



1.1.c): Die Schiefstellung der Nordwestecke des Hauses und die Risse im 

Mauerwerk sind Folge einer nicht ausreichenden Aussteifung des Mauerwerks 

des Hauses. Die Rissbildung ist zudem überall dort vorzufinden, wo 

verschiedene, einander "unverträgliche" Materialien aufeinandertreffen. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.3.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.c) 
Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Tragwerkplaners 

Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 11.03.2016 [Anlage 1] beantwortet. 

 

5.3.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war 

der Beklagte sowohl mit der Erbringung der Planungs- wie auch der 

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen. Die tragwerksplanerischen 

Leistungen wurden durch die Ingenieurgemeinschaft Täuber /Cohrs erbracht. 

Das Berufsbild des Architekten umfasst nicht die statische Planung und 

Einschätzung von Tragwerken. Diese Tätigkeiten liegen im Aufgaben- und 

Verantwortungsbereich des Tragwerksplaners und des Prüfstatikers. Die von 

dem Tragwerksplaner vorgenommenen Berechnungen und Planungen waren nur 

bei einer detaillierten fachkundigen Prüfung als nicht den aandT entsprechend zu 

erkennen.            Ende Seite 30 

 

Der Architekt konnte demnach nicht fachlich einschätzen, inwiefern die 

statische Dimensionierung von Bauteilen durch den Statiker korrekt 

durchgeführt wurde und durfte im Weiteren auch auf die Tätigkeit des 

Prüfingenieurs vertrauen. Offenkundige, ins Auge springende Mängel an 

der Tragwerksplanung lagen nicht vor. 

Es liegt daher aus technischer Sicht weder ein Planungsverschulden noch 

ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.4 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.d) und II. 
1.1.d): Die als Holzbalkendecke ausgebildete Decke über dem Erdgeschoss des 

Hauses ist nicht aussteifend ausgebildet. Sie ist nicht scheibendeckend mit  

kraftschlüssig aufgenagelten Planen aus Holzwerkstoff hergestellt. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 



Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.4.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.d) 
Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Tragwerkplaners 

Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 11.03.2016 [Anlage 1] beantwortet. 

 

5.4.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Beurteilung des Sachverhalts entsprechend Punkt 5.3.2. 

Es liegt daher aus technischer Sicht weder ein Planungsverschulden noch 

ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.5 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.e) und II. 
I.1.e): Die mangelhafte Baustatik ist für den Beklagten zu 1. erkennbar gewesen. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.5.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.1.e)  
Vergleiche auch Punkt 5.3.2. 

 

5.5.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II.                            ENDE Seite 31 

 

Beurteilung des Sachverhalts entsprechend Punkt 5.3.2. 

 

Es liegt daher aus technischer Sicht weder ein Planungsverschulden noch 

ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

 

 

5.6 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.1.f) und II. 
1.1.0: Der Sachverständige soll sich dabei auch mit den Feststellungen im 

Privatgutachten des Dipl. Ing. Leipholz vom 27.3.2008 (Anlage K 14 - Bl. 143-

150/ Band I d.A.) sowie den Prüfunterlagen des Ingenieurs Möbius vom 

3.6.2001 (Anlagenkonvolut B 1-4) auseinandersetzen. 



II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.6.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.1.f) 
Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Tragwerkplaners 

Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 11.03.2016 [Anlage 1] beantwortet. 

 

5.6.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II.     
Beurteilung des Sachverhalts entsprechend Punkt 5.3.2. 

Es liegt daher aus technischer Sicht weder ein Planungsverschulden noch 

ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.7 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.1.i) und II. 
1.1.0: Ferner soll der Sachverständige zum Einwand des Beklagten zu 1. 

Stellung nehmen, die gewählte Statik-Konstruktion sei grundsätzlich zulässig. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5)  

bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.7.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.1.i) 
Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Tragwerkplaners 

Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 11.03.2016 [Anlage 1] beantwortet. 
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Beurteilung des Sachverhalts entsprechend Punkt 5.3.2. 

 

Es liegt daher aus technischer Sicht weder ein Planungsverschulden noch 

ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.8 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.2. und 11. 
1.2.: Der gesamte Außenputz des Hauses weist zahllose feine Risse auf. Ursache 

hierfür ist zumindest auch, dass die Ziegel des Hauses (am Rohbau) nicht Fuge 



an Fuge gemauert worden sind. 

Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.8.1 Feststellungen zu Beweisfrage 1.2 
Der Fassadenputz ist ein fester Glattputz, der farblich beschichtet ist. Über die 

genaue Qualität des Putzes kann keine Aussage gemacht werden. Dafür wären 

weitergehende bauteilzerstörende Untersuchungen sowie Laborversuche 

erforderlich. 

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fassadenputz an allen 

Fassadenseiten gerissen ist. Die Risse zeichnen sich mal deutlicher mal weniger 

deutlich als Rissnetz ab. An der Fassade sind Risse vorzufinden, die das 

Mauerwerk nachzeichnen [Bild 16, Bild 17] und engere Rissnetze mit 

Maschenweiten von ca. 25 cm [Bild 19]. 

Den Kartierungen [Bild 16, Bild 17] ist deutlich zu entnehmen, dass 

geometrische, das Mauerwerk nachzeichnende Risse vorwiegend an 

Gebäudeecken und Öffnungen vorzufinden sind. 

Nach übereinstimmender Aussage von Kläger und Beklagtem zu 1. wurde der 

Fassadenputz im alleinigen Auftrag des Klägers, ohne Beteiligung des Beklagten 

zu 1., aufgetragen. 

Auf Nachfrage des Sachverständigen konnten vom Kläger keine weiteren 

Angaben zu den verwendeten Materialien und der Ausführung gemacht werden. 
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Bild 16, 17 Kartierung der Risse im Außenputz         



 



 



Die festgestellte Menge an Rissen im Außenputz übersteigt das bei 

vergleichbaren verputzten Gebäuden zu erwartende Maß erheblich. Der 

Außenputz ist infolge der starken Rissigkeit mangelhaft. 

Uns liegen keine genauen Kenntnisse zur Güte des Mauerwerks vor. Die 

Rissbilder deuten auf putzgrundbedingte und putzbedingte Ursachen [10] hin. 

Putzgrundbedingte Risse haben ihre Ursache im mangelhaften Putzuntergrund. 

[Bild 19] Zu starke Bewegungen des Mauerwerks infolge nicht 

ausreichender statischer Aussteifung führen zu Rissen im Fassadenputz. 
[Siehe Gutachten Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 11.03.2016 - Anlage 1]. Die 

festgestellten Mängel in der Aussteifung des Gebäudes führen zu einer 

Überbeanspruchung der Bauteile, wie z. B. Wände. In der Folge treten 

Verformungen an dem Bauteil Wand auf, die das Maß übersteigen, die die 

Wandkonstruktion (inklusive Putzbeschichtung) üblicherweise aufzunehmen in 

der Lage ist. Rissbildungen sind dann die Folge. 

Nicht alle festgestellten Risse lassen sich hierdurch erklären. Aufgrund des 

angetroffenen Schadensbild muss auch von putzbedingten Rissen ausgegangen 

werden. Putzbedingte Risse haben ihre Ursache in der Rezeptur und 

Verarbeitung des Putzes selbst. [Bild 18] 

Für eine genaue Ursachenermittlung liegen noch zu wenige Informationen zum 

konstruktiven Putzaufbau, zur Materialität und Ausführung vor. Tiefer gehende 

Untersuchungen wurden nicht durchgeführt, da sie nicht Gegenstand des 

Beweisbeschlusses waren. 

Ob, wie in der Fragestellung behauptet, eine Ursache der Rissbildung darin 

zu sehen sei, dass die Ziegel nicht Fuge an Fuge gemauert sei, lässt sich 

momentan nicht beantworten. 

Zur Qualität des Mauerwerks der verputzten Flächen liegen mir keine 

verwertbaren Feststellungen vor. Ob hier ein Einfluss vorliegt, kann daher nicht 

beantwortet werden. Auch weitergehende Untersuchungen erlauben wenig 

gesicherte Erkenntnisse, da es zu einer Überlagerung von 

Ursachenmöglichkeiten kommt und eine Abschätzung des konkreten Einflusses 

der jeweiligen Ursachen kaum möglich ist. 

 

5.8.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Da der Fassadenputz einschließlich der farblichen Beschichtung im 

alleinigen Auftrag des Klägers und ohne Beteiligung des Beklagten 

hergestellt wurde, konnte der Beklagte keinen Einfluss im Rahmen einer 

Bauüberwachung auf die Ausführung des Putzes nehmen. 

Es liegt daher aus technischer Sicht kein Überwachungsverschulden des 

Beklagten zu 1. vor 

 

 



5.9 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.3.a) und II. 
1.3.a): Die gesamte Treppe ist erkennbar auf beiden Ebenen durch die mit der 

Erstellung der Treppe beauftragte Firma nicht sachgerecht produziert und 

montiert worden. Die Wangen der Treppe haben im Erdgeschoss und im 

Obergeschoss zum Treppenpodest einen Abstand zwischen 1 bis 2 cm. Aufgrund 

dieses Abstands hat die freihängende Wange jeweils keinen fest verankerten 

Anschlag nach oben und kippt       
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seitlich nach unten ab. Die Treppenteile werden nur noch durch das 

Treppengeländer und die Abdeckleisten gehalten, welche bereits brechen. Die 

Treppengeländer sind auf die Wangen gesetzt und bieten so, wie hergestellt, 

kaum Halt. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.9.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.3.a) 
Die zweiläufige, gegenläufige Geschosstreppenanlage im vom Beweisbeschluss 

betroffenen Gebäude besteht vollständig aus Holz. Sie führt vom Keller über das 

Erdgeschoss bis in das Obergeschoss. Die Treppenstufen bestehen sowohl aus 

Trittals auch aus Setzstufen. Die Stufen sind seitlich in den Treppenwangen 

befestigt. Ein Geländer mit gedrechselten Geländerstäben befindet sich auf der 

Treppeninnenseite. 

Die Treppenpodeste sind als Holzbalkendecken ausgeführt. Die tragenden 

Balken sind über Dübelverbindungen mit dem Mauerwerk verbunden. Auf den 

Balken ist der Holzdielenbelag befestigt. 

Die Treppenwangen liegen am Fußpunkt (Antritt) jeweils auf den Podesten bzw. 

Geschossdecken auf. An den oberen Haltepunkten (Austritt) lehnen sie an den 

Podesten bzw. den Geschossdecken an. Darüber hinaus sind die wandseitigen 

Treppenwangen über Dübelverbindungen mit den Treppenhauswänden 

verbunden. 

Alle Treppenläufe neigen sich verschieden stark in Richtung Treppenauge. Die 

gemessenen Neigungswinkel sind auf den südlichen Anlaufseiten im Keller- und 

Erdgeschoss mit Neigungen von 0,6 bis 2,7% größer, als die der nördlichen 

Auslaufseiten mit gemessenen Neigungswinkeln von 0,1 bis 0,7%. [Bild 20, 

Bild 21] 

An verschiedenen Stellen sind die an den Stufen gemessenen Verformungen in 

der Treppenkonstruktion in Form von aufklaffenden Spalten deutlich 



wahrnehmbar. [Bild 25 bis Bild 27, Bild 29 bis Bild 33] Die Spaltbreiten 

zwischen Podest bzw. Geschossdecke und den letzten Treppenstufen jeweils 

eines Treppenlaufes betragen an keiner Stelle mehr als 1 cm. 

Relativ hohe Niveauunterschiede aufgrund der Neigung der Treppenstufen sind 

an den Anschlüssen der Austrittsstufen an Podesten und Geschossdecken 

festzustellen. So beträgt der Niveauunterschied zwischen Auslauftrittstufe und 

Podest EG-OG bis zu sieben Millimeter [Bild 31, Bild 33] und im 

Anschlussbereich zum Podest KG-EG sogar zehn Millimeter [Bild 38, Bild 39]. 

Diese Anschlussbereiche sind teilweise mit schon gebrochenen Abdeckleisten 

verdeckt. 

Der erste Treppenlauf im Kellergeschoss steht nicht auf einem fertigen 

Fußboden, sondern auf einer Hilfskonstruktion aus Betonplatten und einem 

Tennisball auf. Ursächlich dafür sind der fehlende Bodenaufbau und die dadurch 

vorhandene Lücke zwischen Bodenplatte und Treppenaufstand. [Bild 35, Bild 

36] 

Das Treppengeländer hat sich gemeinsam mit der Gesamtkonstruktion verformt. 

Die Pfosten des Geländers haben sich an verschiedenen Stellen (Podest oder 
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5.9.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.3.a) 
Die ausgeführte Treppenkonstruktion weist erhebliche Abweichungen von den 

aandT auf, die zu den festgestellten Verformungen geführt haben. 

Folgende Konstruktionsmerkmale begründen die sachverständige Einschätzung, 

dass die Treppenanlage nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik errichtet wurde: 

 

 Das grundsätzliche Konstruktionsprinzip der Treppe ist nicht 

beachtet worden. Die tragenden Wangen sind nicht im Antritt und 

Austritt ausreichend lagestabil befestigt worden. Insbesondere lehnen sich 

die Wangen in den Austrittspunkten nur gegen die tragende 

Podestkonstruktion an und teilweise auch nur gegen den Belag (Dielung) 

[Bild 37]. Es ist weder eine Ausklinkung noch eine anderweitige 

Fixierung der Treppenwange im Austritt vorhanden. Somit kommt es zu 

Verschiebung der Treppenwangen und der gesamten Treppenkonstruktion 

insbesondere wenn auch die Fußpunkte keine Lagestabilisierung erfahren 

haben. 

 Der Treppenlauf zwischen Keller und Erdgeschoss ist im Fußpunkt 

entgegen 

allen aandT hergestellt worden. Das vorgefundene Aufstandsprovisorium 

entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Erst nach 

Einbau des Estrichs hätte eine fachgerechte Montage erfolgen können. 

 Die einseitige Befestigung jeweils nur einer der beiden Treppenwangen 

im Mauerwerk des Treppenhauses ist mit ursächlich für das festgestellte 

Gefälle der Treppenstufen in Richtung Treppenauge, da hierdurch sich 

verstärkt nur die frei spannende Wange stärker absacken kann. 

 

Die in der Beweisfrage behaupteten Spaltmaße von 1 bis 2 cm konnten nicht 

bestätigt werden. Das gemessene Maximum lag bei etwa 1 cm. 

Die teilweise gebrochenen bzw. nicht mehr vorhandenen Abdeckleisten, mit 

denen die Spalte zwischen Austrittsstufen und Podest- bzw. 

Geschossdeckenbelägen überdeckt wurden, haben ebenso wie die 

Geländerkonstruktion keinen Einfluss auf die Standfestigkeit der 

Treppenkonstruktion. 

Die Treppengeländer lassen sich bei horizontaler Krafteinwirkung stärker 

verformen als es bei vergleichbaren Konstruktionen der Fall wäre. Die 

Standsicherheit des Geländers ist aktuell jedoch nicht beeinträchtigt. 

Insgesamt entspricht die Treppenkonstruktion nicht den aandT.  

 

 



5.9.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war 

der Beklagte sowohl mit der Erbringung der Planungs- wie auch der 

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen. 

Die Planung der Treppenanlage oblag dem Beklagten zu 1. im Rahmen seiner 

vertraglichen Tätigkeit entsprechend des Architektenvertrages vom 15.12.2000. 

Die Planung, auf deren Grundlage die Überwachungstätigkeit erfolgen musste, 

wurde damit vom Beklagten zu 1. selbst erstellt.     
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Die Überwachung der planungskonformen und regelgerechten Ausführung des 

Mauerwerks gehört zu den grundlegenden Pflichten des bauüberwachenden 

Architekten. 

Zu den vertraglich vereinbarten Leistungsinhalten innerhalb der Leistungsphase 

8 gehört die „Überwachung der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung 

[...] mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen 

Vorschriften" [11] 

Im Rahmen der Bauüberwachung gehört es zur Aufgabe des Architekten, 

Ausführungspläne auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen, bevor 

Bauleistungen zur Ausführung kommen. 

Sofern der Architekt zum Zeitpunkt des Einbaus der Treppe noch mit der 

Bauüberwachungsleistung beauftragt war, hat er diese Aufgabe im konkreten 

Fall nicht erfüllt, da ansonsten die konstruktiv fehlerhafte Treppenkonstruktion 

hätte nicht zur Ausführung kommen dürfen. 

Es liegt aus technischer Sicht ein Überwachungsverschulden des Beklagten 

zu 1. vor.  

 

5.10 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.3.b) u. II. 
I.3.b): Der Sachverständige soll auch zu den Einwänden des Beklagten zu 1. 

Stellung nehmen, dass es sich allenfalls um einen geringfügigen 

Ausführungsfehler handele, der sich innerhalb der zulässigen "Toleranzen" 

bewege (Einwand 1) und die Anbringung einer Abdeckleiste zwischen Podest 

und Treppe üblich sei (Einwand 2). 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 



5.10.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.3.b) 
Die Treppe hat sich in der bisherigen Nutzungszeit stark verformt. 

Im Laufbelag befinden sich Spalten und Versprünge von bis zu 1 cm Breite bzw. 

Höhe. 

Als Verformungsmaße wurde Neigungen der Treppenstufen von bis zu 2,7% 

und Spaltverspünge bzw. Spaltmaße von bis zu einem 1 cm gemessen. 

Siehe auch die Feststellungen zu 5.9.1. 

 

5.10.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.3.b) 
Die Auflager- und Befestigungssituation der Treppe entspricht nicht den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

Die Verformungen, die sich über die bisherige Nutzungszeit eingestellt haben, 

überschreiten das bei vergleichbaren Holztreppen übliche Maß um ein 

Vielfaches. Es ist nicht nur nicht auszuschließen sondern wahrscheinlich, dass 

bei Fortschreiten des Verformungsprozesses in Zukunft auch die Standsicherheit 

der Treppenanlage 
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beeinträchtigt wird. Darüber hinaus stellen die Spalte und Bauteilversprünge im 

Belag schon jetzt eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit dar. 

Da in der Beweisfrage auf zulässige Toleranzen verwiesen wird, wird hilfsweise 

die DIN 18202 [1] zur Bewertung herangezogen, auch wenn zeit-  und 

lastabhängige Verformungen nicht Bestandteil dieser Norm sind. Geregelt sind 

darin die zulässigen Maßtoleranzen während der Bauausführung. 

Demnach entspräche die Konstruktion bei Weitem nicht den Regelungen der 

DIN 18202. Die festgestellten Oberflächenversprünge in den 

Anschlussbereichen Austrittsstufe zu Podest resp. Geschossdecke übertreffen die 

Vorgaben der DIN 18202 genauso wie die Neigungswinkel der Stufen. 

Die Anbringung von Abdeckleisten ist im Holzbau durchaus üblich. Diese 

müssen im konkreten Fall der vom Beweisbeschluss betroffenen Treppe so 

dimensioniert und montiert sein, dass sie dauerhaft fest mit dem Untergrund 

verbunden sind und nicht zerbrechen können. Diese Bedingungen erfüllt die nur 

noch teilweise vorhandene Verleistung nicht. 

Zu Einwand 1: Die festgestellten Mängel an der Treppenanlage sind aus 

technischer Sicht als schwerwiegend zu bezeichnen. 

Zu Einwand 2: Die Anbringung von Leisten zwischen Treppenstufen und 

Podesten bzw. Geschosstreppen ist üblich, jedoch nicht wie in der 

vorgefundenen Form. 

 

5.10.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Siehe Punkt 5.9.3. 



5.11 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.3.c) u. II. 
1.3.c): Der Sachverständige soll ferner zur Behauptung des Klägers Stellung 

nehmen, zur Mängelbeseitigung müsse die Treppe bis zum Keller komplett 

ausgebaut werden, da sie zurzeit (nur) auf einem ca. 3 cm dicken Rest einer 

Gehwegplatte am Kellerfußboden aufliegt. Die Steigung der Treppe müsse dann 

angepasst werden. Der untere Treppenauslauf müsse komplett einschließlich des 

Treppengeländers erneuert werden. 

Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.11.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.3.c) 
Ich verweise auf die unter den Punkten 5.9.1 und 5.10.1 getroffenen 

Feststellungen.  

 

5.11.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.3.c) 
Die Mängel an der Treppenanlage sind auf die Anwendung falscher 

Konstruktionstechniken zurückzuführen. Eine Reparatur der Treppenanlage in 

situ ist aus technischer Sicht nicht möglich. Die Treppenanlage muss vollständig 

abgebaut 
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und gegen eine neue den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

entsprechende Konstruktion ersetzt werden. Eine Wiederverwendung von Teilen 

der Treppe ist auszuschließen. 

Im Kellergeschoss muss vor Montage der Treppe ein entsprechendes Auflager 

auf dem Kellerohfußboden geplant und ausgeführt werden. Hierzu ist der Estrich 

vor der Montage einzubringen. 

 

5.11.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Siehe Punkt 5.9.3. 

 

5.12 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.4. und II. 
1.4: Die Steine im Mauerwerk des Hauses sind zum großen Teil nicht Fuge an 

Fuge gesetzt worden, so dass teils daumenbreite Lücken entstanden sind. Zum 

Teil sind die eingebauten Steine auch zerschlagen worden. Die Soll-Stärke von 

36,5 cm ist an vielen Stellen erheblich unterschritten worden, oft ist das 

Mauerwerk nur 24 cm oder 12 cm dick. 



Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.12.1 Feststellungen zu Beweisfrage 1.4. 
Das Gebäude ist mit Ausnahme der Räume im Kellergeschoss vollständig 

verputzt, so dass der Blick auf das Rohmauerwerk nur dort möglich ist. 

Das im Keller sichtbare Rohmauerwerk besteht aus Hochlochziegeln, die im 

Dünnbett vermauert wurden. Das Mauerwerk ist im Wesentlichen entsprechend 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden. 

Unregelmäßigkeit im Mauerwerk, wie zu geringe Überbindemaße und zu breite 

offene Stoßfugen sind vom Umfang her eher gering. [Bild 40ff] 

Ausbrüche und breite Fugen sind in der Regel mit Zement verschlossen worden. 

[Bild 43] 
Im Erdgeschoss konnten im Bereich der Aussparungen für die Heizkörper 

Querschnittsminderungen des 36,5 cm starken Rohmauerwerks um 6,5 bis 7,5 

cm gemessen werden. Die Rohmauerwerksstärke beträgt im ungünstigsten Fall 

29 cm. 
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Seite 53 enthält Bild 40 und 41, jeweils vom Kellergeschoss 

 

Aufnahmen haben schlechte Qualität, kaum etwas zu erkennen 
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5.12.2 Beurteilungen zu Beweisfrage 1.4. 
Eine Bewertung des Sachverhaltes kann ich nur auf Basis der noch feststellbaren 

Ausführungsqualität des Mauerwerks im Keller und für den Keller getroffen 

werden. Aus dem übergebenen Bildmaterial des Klägers lassen sich keine 

weiteren Rückschlüsse auf die Qualität des Mauerwerkes ziehen. Für eine solche 

Bewertung wären umfangreich zerstörende Untersuchungen durch Freilegung 

des Mauerwerks in den oberen Geschossen notwendig. 

Die Behauptung in der Beweisfrage, dass daumenbreite Lücken im Bereich der 

Stoßfugen vorhanden wären, kann nicht bestätigt werden. 

Defekte Steinecken und -kanten wurden nur vereinzelt angetroffen und sind mit 

Zementmörtel verschlossen. 

Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk, wie zu geringe Überbindemaße und zu 

breite offene Stoßfugen sind vom Umfang her nur im geringen Maße 

angetroffen worden und können eher vernachlässigt werden. 

Die Rohbaustärke des Mauerwerks vom 36,5 cm ist in den gemessenen 

Bereichen (Heizkörpernischen) zwischen 6,5 und 7,5 cm auf bis zu 29 cm 

gemindert. 

„Schlitze und Aussparungen, bei denen die Grenzwerte nach Tabelle 10 

eingehalten werden, dürfen ohne Berücksichtigung bei der Bemessung des 

Mauerwerks ausgeführt werden." Bezogen auf die Heizungsnischen gilt 

demnach für horizontale Schlitze in einem 36,5er Mauerwerk, dass die Tiefe der 

Schlitze nicht tiefer als 20 mm sein darf. Eine größere Schlitztiefe, wie am 

Objekt mit bis zu 75 mm vorgefunden, erfordert einen statischen Nachweis. [2] 

Die Mauerwerksschwächung auf 29 cm ist geringer als in der Beweisfrage 

behauptet. Mauerwerksdicken von 24 oder 12 cm wurden nicht angetroffen. 

 

5.12.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war 

der Beklagte sowohl mit der Erbringung der Planungs- wie auch der 

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen. 

Die Überwachung der planungskonformen und regelgerechten Ausführung des 

Mauerwerks gehört zu den grundlegenden Pflichten des bauüberwachenden 

Architekten. 

Zu den vertraglich vereinbarten Leistungsinhalten innerhalb der Leistungsphase 

8 gehört die „Überwachung der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung 

I.] mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen 

Vorschriften." [11] 

Im Zuge der Erbringung der Arbeiten hat er sich mit den einschlägigen 

Fachvorschriften und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Poroton) 

auseinander zu setzen. Das ein horizontales Schlitzen der Porotonziegel im 



festgestellten Umfang nicht den aandT entspricht, hätte ihm daher auffallen 

müssen. 

Es liegt aus technischer Sicht daher ein Überwachungsverschulden des 

Beklagten zu 1. vor.  
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5.13 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.a) u. II  
1.5. a): Bei bestimmten Wetterlagen, insbesondere bei Schneeschmelze, dringt 

Wasser in den Dachkasten des Hauses ein. Grund hierfür ist, dass ein 

erforderlicher Rinneneinhang (das Traufblech) fehlt. Die Dachrinne müsste 

"höher" sein; die Oberfläche der Dachziegel ist höher als der 

Eindringungswinkel des Wassers es erlaubt, es fehlt die Keilbohle. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des 

Klägers Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel 

läge aufgrund des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.13.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.5.a)  
Das Dach des vom Beweisbeschluss betroffenen Gebäudes ist ein relativ flach 

geneigtes, mit Falzziegeln gedecktes Walmdach. Auf den Sparren sind 

Konterlatten, und darüber Dachlatten genagelt. Die Falzziegel liegen ohne 

erkennbare Verklammerung auf den Dachlatten auf. Zwischen Konterlattung 

und Sparren ist eine Unterspannbahn befestigt. 

Zum Zeitpunkt der Besichtigung der Traufe konnte kein in die Dachkonstruktion 

eingedrungenes Wasser festgestellt werden. Auch konnte keine Durchfeuchtung 

von Baumaterialien im besichtigten Teilbereich festgestellt werden. 

Die Traufe wurde an dem Gebäude exemplarisch an der südöstlichen Ecke 

geöffnet und näher untersucht. [Bild 51ff] Folgende Feststellungen zum Aufbau 

der Traufe konnten gemacht werden: 

Das Dach ist mit Falzziegeln gedeckt. An der Traufe ist sparrenbündig eine 

Traufbohle (Rechteckquerschnitt) montiert. Darauf sind die Rinnenhaken 

befestigt, die ihrerseits die Rinne halten. Überdeckt wird der etwa 2,5 cm breite 

Spalt zwischen der 33-er Rinne und der Traufbohle durch eine Kammleiste aus 

Kunststoff. Ein Rinneneinlaufblech ist nicht vorhanden. Die innere (hausseitige) 

Oberkante der Rinne liegt tiefer als die äußere. 

Die über die Fassadenebene überstehenden Sparrenenden sind stirn- und 

unterseitig mit Nut- und Federbrettern verschalt und bilden den Dachkasten. An 

der Stirnseite ist über einem Spalt ein Insektengitter befestigt. Die 



Unterspannbahn endet innerhalb des Dachkastens ohne konstruktiv definiertes 

Ende. [Bild 54] 

Der Abtropfpunkt der Traufziegel liegt etwa in der Mitte des 

Rinnenquerschnitts. [Bild 55] 
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5.13.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.a) 

Das relativ flach geneigte Dach ist anfällig für das Eindringen von Regen- und 

Schmelzwasser in die Konstruktion. Die Aufgabe der Dachdeckung mit Ziegeln besteht in 

der Herstellung einer regendichten Hülle. Eine Wasserdichtheit der darunter liegenden 

bewohnten Räume wird durch die Unterspannbahn gewährleistet, die eindringendes Wasser 

(Flugschnee, durch Wind hineingedrücktes Wasser etc.) sicher und gezielt in die Dachrinne 

einleiten soll. 

Da die Unterspannbahn regelwidrig nicht auf einen Traufstreifen geführt wurde, 

sondern einfach im Dachkasten endet, läuft auf der Unterspannbahn anfallendes 

Wasser in den Dachkasten. 

Die Möglichkeit des Eindringens von Wasser in den Dachkasten macht die Behauptung aus 

der Beweisfrage plausibel. 

Der Einstand der Dachhaut in die Rinne erfolgt so, dass kein Wasser über den 

vorderen Rinnenrand hinwegschießen kann. [9] Die behauptete zu geringe 

Einbauhöhe der Dachrinne ist also nicht schadensursächlich. 

Im Havariefall (verstopftes Fallrohr) oder beim Anfall großer Niederschlagsmengen wird 

aufstauendes Wasser in Richtung Gebäude geleitet, da die fassadenseitige Oberkante 

der Rinne niedriger als die gegenüberliegende ist. [9] 

Die angetroffene Ausführung der Unterspannbahn in Verbindung mit der Traufsituation 

entspricht nicht den aandT. 

 
5.13.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war der 

Beklagte sowohl mit der Erbringung der Planungs- wie auch der 

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen. 

Die Planung zur Dachrand- und Regenentwässerung sowie zur Ausbildung des 

Dachkastens lag mir nicht vor. Ob die angetroffene Ausführung den Planungen des 

Architekten entspricht oder durch den Ausführenden eigenverantwortlich erbracht wurde, 

kann daher nicht eingeschätzt werden. Dennoch lag es in der vertragsgemäßen Pflicht des 

Architekten (Beklagter zu 1.), eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

entsprechende Dachkonstruktion zu planen. 

Somit lässt sich einschätzen, dass für den Fall, dass die angetroffene Ausführung den 

Planungen des Architekten entsprach oder durch den Architekten hierfür keine Planung 

erbracht wurde, hier aus technischer Sicht ein Planungsverschulden des Beklagten zu 1. 

vorliegt. 

Obwohl dem bauleitenden Architekten (Beklagter zu 1.) im Rahmen der 

Bauüberwachung auch die technische Überprüfung der Ausführung auf 

Einhaltung der aandT oblag, wurde der Dachrand entgegen den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik errichtet.                        Ende Seite 63



Zu den vertraglich vereinbarten Leistungsinhalten innerhalb der Leistungsphase 8 gehört die „Überwachung 

der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung [...] mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 

den einschlägigen Vorschriften." [11] 

Es liegt aus technischer Sicht ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu vor.  
 
 

5.14 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.b) und II. 
1.5.b): Das Dach hat keine "Belüftung"; der Dachstein liegt auf Holz. Vor der Lücke, die der Belüftung des 

Daches dient ist normalerweise ein Insektenschutzgitter angebracht, dass hier fachwidrig auf die Schiene 

aufgenagelt worden ist. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers Stellung nehmen, 

hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund des Architektenvertrages vom 

15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) des Beklagten zu 1. vor. 

 
5.14.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.5.b) 

Die Traufsituation ist unter Punkt 5.13.1 beschrieben. Im Traufbereich gibt es einen Zuluft Spalt auf Niveau 

und in Höhe der Konterlattung. Das Insektengitter ist an die Vorderseite der Traufbohle und an die Rückseite 

des Stirnbrettes des Dachkastens genagelt. Der Dachkasten selbst verfügt über keinerlei Be- und 

Entlüftungsöffnungen. [Bild 51 bis Bild 55] 

Die Dachentlüftung im Fristbereich konnte nur von weitem begutachtet werden. [Bild 56] Die Entlüftung erfolgt 

über trocken verlegte Firstziegel.  

Die Dachebene ist nicht gedämmt.         Ende Seite 64 

 

        



  
 
 
5.14.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.b) 

Die Belüftung des Zwischenraumes zwischen Dachziegeln und Unterspannbahn ist 

ausreichend dimensioniert. Der Abstand der Unterspannbahn zur Dachhaut sowie die 

Ausführung mit Lattung und Konterlattung sichern eine ausreichende Belüftung. Die 

trocken verlegten Dach-, Grat- und Firstziegel sichern eine ausreichende 

Luftzirkulation. 

 
5.14.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Es liegt aus technischer Sicht kein Planungsverschulden des Beklagten zu 1. vor. 

Es liegt aus technischer Sicht kein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor.  

 

5.15 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.c) und II. 

1.5.c): Die als Dachlatten verwendeten Hölzer sind zu schwach. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) 

bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) des 

Beklagten zu 1. vor. 
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5.15.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.5.c) 

Das Dach wurde exemplarisch an der südöstlichen Gebäudeecke geöffnet. Folgende 

Maße wurden dort genommen: 

 Dachlatten 28 x 48 mm 

 Sparrenabstand 100 cm 

5.15.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.c) 

Die erforderliche Stärke von Dachlatten für das vom Beweisbeschluss betroffene Dach 

betrug entsprechend DIN 18334 zum Zeitpunkt der Errichtung 30 x 50 mm. [8] Die 

gemessenen Werte weichen von dieser Vorgabe nur unwesentlich ab. Die 

Abweichungen liegen innerhalb der Messtolleranzen. 

Die vorhandenen Dachlatten sind ausreichend stark dimensioniert worden.  
 
5.15.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Es liegt aus technischer Sicht kein Planungsverschulden des 
Beklagten zu 1. vor. Es liegt aus technischer Sicht kein 
Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. vor.  
 
 
5.16 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.d) und II. 
I.5.d): Zwischen Dachrinne und Dachkasten befindet sich eine Lücke. Diese 

Aufhängung der Regenrinne ist hier angesichts der Dachform nicht sach- und 

fachgerecht. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) 

bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) des 

Beklagten zu 1. vor. 

5.16.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.5.d) 

Siehe 5.13.1. 

5.16.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.d) 

Siehe 0. 

5.16.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Siehe 5.13.3. 

5.17 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.e) und II.    

1.5.e): Die Fliesen am Kopf- und am Fußende der Badewanne sind lediglich auf einer 

ca. 5 cm dicken Styroporplatte verlegt, die keine feste Unterlage hat. Die 

Fliesenkonstruktion in diesem Bereich hängt „in der Luft".                     Ende Seite 66 

          



IU Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) 

bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) des 

Beklagten zu 1. vor. 

 

 

5.17.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.5.e) 

Die Badewanne befindet sich im Badezimmer im Obergeschoss des Gebäudes. Sie 

steht an der östlichen Außenwand. [Bild 57] Die Stirnseiten der Badewanne sind 

konstruktiv abgekoffert und ebenso wie der Wannenträger mit Fliesen beklebt. 

 

5.17.1.1 Fußende 

 

Am Fußende der Badewanne ist die Abkofferung handwerklich zu einem früheren 

Zeitpunkt geöffnet worden. [Bild 58] Über diese Öffnung konnte der Hohlraum unter 

der Abkofferung in Trockenbauweise eingesehen werden. [Bild 59] 

Der Trockenbau besteht aus 20 mm starken Bauplatten der Fa. Wedi. Diese 

Bauplatten bestehen aus einem Kern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, der 

beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel 

beschichtet ist. Die Wedi-Platten sind von außen mit Keramikfliesen beklebt. Die 

Verklebung hat sich im Bereich der Öffnung vom Untergrund gelöst. [Bild 59] 

Die horizontale Wedi-Platte besitzt kein Auflager am Wannenrand. Erkennbar ist eine 

Dachlatte an der östlichen Außenwand, die als wandseitiges Auflager gedacht ist.  

[Bild 60] Darüber hinaus fungiert ein Gasbetonstein als weiteres Auflager. [Bild 60] 

 

5.17.1.2 Kopfende 

 
Eine weitere Öffnung wurde am Kopfende hergestellt, über die Konstruktion 

begutachtet werden konnte. 

Der Aufbau aus Wedi-Platten und Fliesen entspricht den unter Punkt 5.17.1.1 

gemachten Feststellungen. 

Die Auflagersituation ist ähnlich dem fußseitigen Ende heterogen. Hochkant stehende 

Gasbetonsteine stützen die obere horizontale Deckplatte. An der Stirnseite zur 

aufgehenden Wand hin existiert kein Auflager. Gleiches gilt für den Anschlussbereich 

an die Badewanne sowie die vordere Kante der Abkofferung. 
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Die auf den beiden folgenden Seiten kopierten Fotos haben eine schlechte Qualität (sehr 

viel Druckerschwärze) 

 

 

 

Daher wird auf diese Kopien verzichtet. 

 

 

Bild 57: Badewanne im Bad im Obergeschoss 

 

 

Bild 58: Fußende der Badewanne, geflieste Trockenbaukostruktion (Abkofferung)  
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Bild 59: Detail aus Bild 58, Polystrol-Hartschaumplatte (wedi-Platte) als Trag- bzw. 

Unterlonstruktion, darauf Keramil-Fliesen verlegt, Verklebung zwischen Flies und 

Tragkonstruktion im untersuchten Bereich nicht mehr vorhanden  (Pfeil)  

 

   Anmerkung: Pfeil auf Kopie nicht erkennbar  

 

 

 

 

 

Bild 60: Blick in den Hohlraum, am Fußende der Badewanne in Richtung Ostwand, 

Gasbetonstein im Vordergrund des Bildes links. 
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 5.17.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.e) 

Die Verwendung von Trockenbauplatten als Beleguntergrund für Fliesen hat derart zu 

erfolgen, dass Verformungen durch Belastung weitgehend ausgeschlossen werden 

können. Da die Wedi-Trockenbauplatten wenig biegesteif sind, ist die Tragkonstruktion 

aus systemkonformen Profilen oder anderen geeigneten Subkonstruktionsmaterialien 

so zu wählen, dass die fertige Trockenbaukonstruktion als biegesteifer Träger für die 

Aufnahme von Fliesenbelägen geeignet ist. Die hier angetroffenen Unterstützungen 

und Auflager sind nicht umlaufend vorhanden und die Stützweiten der zu 

überbrückenden Unterstützungen zu weit. Daher wird die Unterkonstruktion bei einer 

Belastung stark auf Durchbiegung belastet werden. 

Die vorgefundene Trockenbaukonstruktion folgt nicht den zuvor genannten 

Konstruktionsprinzipien. Auflager und Gegenlager sind oft nicht vorhanden, nicht 

vollständig hergestellt oder improvisiert worden. 

Die vorgefundene Trockenbaukonstruktion ist kein geeigneter Träger für mineralische 

Fliesen. Die Vergleichsweise biegesteifen Fliesen trennen sich vom beweglichen, da 

wenig biegesteifen Untergrund. 

Die vorgefundene mit Fliesen verkleidete Trockenbaukonstruktion entspricht 

nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

 
5.17.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war der 

Beklagte sowohl mit der Erbringung der Planungs- wie auch der  

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen.                     Ende S. 70     

  



Die Planung zur konstruktiven Planung der Wanneneinfassung lag mir nicht vor. 

Ob die angetroffene Ausführung den Planungen des Architekten entspricht 

oder durch den Ausführenden eigenverantwortlich erbracht wurde, kann 

daher nicht eingeschätzt werden. Dennoch lag es in der vertragsgemäßen 

Pflicht des Architekten (Beklagter zu 1.), eine den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik entsprechende Konstruktion zu planen. 

Somit lässt sich einschätzen, dass für den Fall, dass die angetroffene Ausführung den 

Planungen des Architekten entsprach oder durch den Architekten hierfür keine Planung 

erbracht wurde, hier aus technischer Sicht ein Planungsverschulden des Beklagten zu 

1. vorliegt. 

Obwohl dem bauleitenden Architekten (Beklagter zu 1.) im Rahmen der 

Bauüberwachung auch die technische Überprüfung der Ausführung auf Einhaltung der 

aandT oblag, wurde die Wanneneinfassung entgegen den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik errichtet. 

Zu den vertraglich vereinbarten Leistungsinhalten innerhalb der Leistungsphase 8 

gehört die „Überwachung der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung [...] mit 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften." 

[11] 

Es liegt aus technischer Sicht ein Überwachungsverschulden des Beklagten 

zu 1. vor.  

 

 

5.18 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.f) und II. 
1.5.t): Es gibt keine Revisionsklappe zur Wasserzufuhr der Wanne. Um zur 

Wasserzufuhr zu gelangen, müssen in diesem Bereich die Fliesen zerstört werden. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

a) ein Planungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1, 5) 

bzw. 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) des 

Beklagten zu 1. vor. 

 
5.18.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.5.f) 

Sowohl am Fuß- als auch am Kopfende befinden sich keine Revisionsöffnungen. Die 

Öffnung am Fußende [Bild 58] wurde nachträglich hergestellt. Lediglich am 

Badewannensockel wurde eine Öffnung zur Revision der Abwasserleitung in Form 

einer abnehmbaren Fliese mit Magnethalterung festgestellt. [Bild 59]  Ende S. 71



 



5.18.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.5.f) 

Die Warm- und Kaltwasserzuführung ist kein revisionspflichtiger Anlagenabschnitt, wie 

bspw. Wasserzähler oder Strangabsperrventile. Damit besteht nicht das technische 

Erfordernis, eine Revisionsmöglichkeit vorzusehen. 

5.18.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Es liegt aus technischer Sicht kein Planungsverschulden des Beklagten zu 1. 
vor. Es liegt aus technischer Sicht kein Überwachungsverschulden des 
Beklagten zu 1. vor.  
 
 
5.19 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.a)        
I.6.a): Die Heizungsanlage ist insgesamt falsch errichtet und eingebaut worden; vor 

allem sind die Heizleisten so in Nischen (Protonziegel) eingebaut worden; dass die für 

die Funktion der Heizungsanlage notwendigen Holzverkleidungen nicht mehr an die 

Leisten montiert werden könnten. Dadurch liegt der Wirkungsgrad der Heizkörper 

insgesamt nur bei ca. 40 %. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.19.1 Feststellungen zu Beweisfrage I.6.a) 

Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Sachverständigen Dipl.-

Ing. Heiko Zwieg vom 08.03.2016 [Anlage 2] beantwortet. 

5.19.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war der 

Beklagte sowohl mit der Erbringung der Planungs- wie auch der 

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen. 

Ob ein Fachingenieur für die Planung mit den haustechnischen Anlagen beauftragt war 

oder diese Planung durch den Beklagten zu 1. selbst oder durch die ausführenden 

Firmen erbracht worden war, entzieht sich meiner Kenntnis. Grundsätzlich jedoch 

bedarf diese Heizung einer Planung. Auch wenn der Architekt möglicherweise nicht mit 

den haustechnischen Planungsleistungen beauftragt war, ist jedoch durch die Art der 

Heizung und deren Ausführung auch die hochbauliche Planung des Architekten berührt 

gewesen, wenn man an die horizontale Schlitzung des Mauerwerks denkt. 

Sofern dem bauleitenden Architekten (Beklagter zu 1.) im Rahmen der 

Bauüberwachung auch die technische Überprüfung der Ausführung der Heizung auf 

Einhaltung der aandT oblag, wurde die Heizung nicht entsprechend den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. 

Der Einbau der Heizkörper in die vorgefundenen Schlitze widerspricht den aandT. 

[Siehe Punkt 0] Spätestens bei der Durchsicht der Planungsunterlagen in der 



Ausführungsphase hätte dem bauüberwachenden Architekten auffallen müssen, dass 

sie den aandT widersprechen. 

Zu den vertraglich vereinbarten Leistungsinhalten innerhalb der Leistungsphase 8 

gehört die „Überwachung der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung [...] mit 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften." 

[11] Sofern die Fachkenntnisse des Beklagten zu 1. für eine Beurteilung der Planung 

und Ausführung der Heizungsinstallation nicht ausreichend vorhanden gewesen waren, 

hätte er auf die Hinzuziehung eines entsprechend geeigneten Fachmanns hinweisen 

und bestehen müssen. 

Es liegt aus technischer Sicht ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 

1. vor.  
 
5.20 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.b) und II.. 
1.6.b): Würde man die eigentlich zur Anlage, gehörenden Holzverkleidungen jetzt an 

den vorhandenen Heizleisten montieren, wären die Heizkörpernischen fast vollständig 

verschlossen, so dass die erwärmte Luft nicht in den Raum gelangen könnte und die 

Heizleistung noch weiter absinken würde. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

5.20.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.b) 

Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Dipl.-Ing. Heiko Zwieg vom 

08.03.2016 [Anlage 2] beantwortet. 

 

5.20.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Siehe Punkt 5.19.2. 

5.21 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.c) und II. 

1.6.c): Die Heizkörpernischen sind nicht fachgerecht hergestellt. Sie weisen keine 

Abschrägungen nach oben auf, so dass die erwärmte Luft nicht ordnungsgemäß nach 

oben steigen kann. 

11.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

5.21.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.c) 

Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Dipl.-Ing. Heiko Zwieg vom 

08.03.2016 [Anlage 2] beantwortet.                      Ende Seite 74                                                              



5.21.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Siehe Punkt 5.19.2. 

5.22 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.d) und II. 

I.6.d): Die Ausfräsung der aus Protonsteinen bestehenden Wand zur Herstellung der 

Heizkörpernischen in allen Räumen des Hauses ist nicht fachgerecht, da die 

Protonsteine selbst innen mit einer Vielzahl von Luftkammern ausgestattet sind und 

selbst bei einer ordnungsgemäßen Herstellung der Heizkörpernischen die warme Luft 

in den durch die Ausfräsung entstandenen Hohlräumen "gefangen" wäre. Die 

Ausfräsung der Protonsteine ist auch deswegen nicht fachgerecht, da hierdurch die 

Hauswand des Hauses im Bereich der Heizkörpernischen geschwächt wurde. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 

5.22.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.d) 

Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Dipl.-Ing. Heiko Zwieg vom 

08.03.2016 [Anlage 2] beantwortet. Hinsichtlich der behaupteten nicht fachgerechten 

Ausfräsung der Schlitze verweise ich auf den Punkt 0. 

Im Übrigen siehe Punkt 0. 

5.22.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Siehe Punkt 5.19.2. 

5.23 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.e) und II. 

I.6.e): Die Fußbodenheizungen in den beiden Bädern, der Küche und im Flur 

funktioniert nicht ordnungsgemäß. Auch dort liegt die Heizleistung bei nur ca. 40 % bis 

50 % der eigentlich notwendigen Heizleistung. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

5.23.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.6.e) 

Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Dipl.-Ing. Heiko Zwieg vom 
08.03.2016 [Anlage 2] beantwortet. 

5.23.2 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 

Siehe Punkt 5.19.2.                                                                               Ende Seite 75 



5.24 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.f) und Il. 

I.6.f): Die Heizleitungen im Keller sind nicht vollständig isoliert. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

 
5.24.1 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage l.6.f) 

Diese Beweisfrage wird im Sachverständigengutachten des Dipl.-Ing. Heiko Zwieg vom 

08.03.2016 [Anlage 2] beantwortet. 

5.24.2 Beurteilungen zu Beweisfrage ll. 

Siehe Punkt 5.19.2. 

Das Erfordernis, warmwasserführende Leitungen zu dämmen, gehört darüber hinaus 

zum Elementarwissen des Architekten, der ansonsten insgesamt die Einhaltung der 

gesetzlichen Wärmeschutzbestimmungen plant und ggfs. überwacht. 

5.25 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.6.g) und Il. 

1.6.g): Der Boden im Bad ist nicht richtig isoliert; es tropft Wasser durch den 

Badezimmerboden in den ersten Stock. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers 

Stellung nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund 

des Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

b) ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) 

des Beklagten zu 1. vor. 

5.25.1 Feststellungen zu Beweisfrage l.6.g)   

Unter der Badewanne im Bad des Obergeschosses ist der Estrich im Bereich der 

Revisionsöffnung [Bild 64] einsehbar. [Bild 65] Dieser ist nach Aussage des 

Architekten Herrn Klinge (Beklagter zu 1.) als Trockenestrich ausgebildet worden. Es 

ist keine Abdichtung auf dem Trockenestrich erkennbar, auch nicht am 

Übergangsbereich zum gefliesten Fußboden. 

lm Erdgeschoss können im WC-Raum und im südlichen Flurbereich Feuchteflecken an 

den Decken festgestellt werden. [Bild 66, Bild 67] Auf der westlichen 
Trockenbauwand sind ebenso Feuchteflecken erkennbar. [Bild 66] 



 



5.25.2 Beurteilungen zu Beweisfrage l.6.g) 

„Bei häuslichen Bädern ohne Bodenablauf mit feuchtigkeitsempfindlichen 

Umfassungsbauteilen (z. B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) muss der Schutz gegen 

Feuchtigkeit bei der Planung besonders beachtet werden." [3] 

Die vorgefundenen Umfassungsbauteile wie Trockenbauwände und —abkofferungen, 

Holzbalkendecken sowie der verbaute Trockenestrich sind im Sinne der DIN 18195 [3] 

feuchtigkeitsempfindlich. 

Demnach wären sowohl Wände als auch der Fußboden des Bades im Obergeschoss 

abzudichten gewesen 

Der Fußbodenaufbau ohne Abdichtung am beweisbelasteten Badfußboden entspricht 

nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und ist ursächlich für die im 

Erdgeschoss festgestellte Durchfeuchtung. 

5.25.3 Beurteilungen zu Beweisfrage ll. 

Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war der 

Beklagte sowohl mit der Erbringung der Planungs- wie auch der 

Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen. 

Die Planung zum Feuchteschutz der Bauteile und der Abdichtung von Bädern 

lag mir nicht vor. Ob die angetroffene Ausführung den Planungen des 

Architekten entspricht oder durch den Ausführenden eigenverantwortlich 

erbracht wurde, kann daher nicht eingeschätzt werden.  
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Obwohl dem bauleitenden Architekten (Beklagter zu 1.) im Rahmen der Bauüberwachung 

auch die technische Überprüfung der Ausführung auf Einhaltung der aandT oblag, wurde 

keine Maßnahmen zum Feuchteschutz in den Bädern entsprechend den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik ausgeführt. 

Zu den vertraglich vereinbarten Leistungsinhalten innerhalb der Leistungsphase 8 gehört 

die „Überwachung der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung [...] mit den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften." [11] 

Es liegt aus technischer Sicht ein Überwachungsverschulden des Beklagten zu 1. 

vor. 5.26 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage l.6.h) und Il.   

1.6.h): Das Gäste-WC im EG ist falsch eingebaut, so dass man beim Sitzen auf dem WC 

mit den Knien fast gegen die gegenüberliegende Wand stößt. 

II.: Der Sachverständige soll ferner in technischer Hinsicht zur Behauptung des Klägers Stellung 

nehmen, hinsichtlich der behaupteten vorgenannten Mängel läge aufgrund des 

Architektenvertrages vom 15.12.2000/11.1.2001 (Anlage K 1) 

ein Überwachungsverschulden (hinsichtlich der Ziffern 1., 2., 3, 4, 5 und 6) des 

Beklagten zu 1. vor. 

5.26.1 Feststellungen zu Beweisfrage l.6.h) 

Während des Ortstermins wurden die Maße des WCs und der seiner Lage im Raum erfasst. 

[Bild 68] Das WC ist wandhängend montiert. Der Spülkasten ist in den Trockenbau 

integriert. Das WC ist 35 cm breit und 51,5 cm tief. Der Abstand zur Außenwand beträgt 

36,5 cm, der zur gegenüberliegenden Wand 30,5 cm. 

Während der Sitzprobe durch den Sachverständigen stießen seine Knie an die 

gegenüberliegende Wand. Dabei ist zu erwähnen, dass meine Körpergröße mit 186 cm als 

durchschnittlich zu bewerten ist.                                                                Ende Seite 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5.26.2 Beurteilungen zu Beweisfrage I.6.h) 

Die erforderlichen Bewegungsflächen für WCs sind für den Zeitpunkt der Errichtung des 

Gebäudes in der DIN 18022 [7] geregelt. 

Der erforderliche Abstand zwischen WC und gegenüberliegender Wand beträgt mindestens 60 cm. 

Dadurch wird eine bestimmungsgemäße und bei vergleichbaren WCs zu erwartende 

Gebrauchstauglichkeit gewährleistet. Gemessen wurden 30,5 cm. Demnach wurde der erforderliche 

Mindestabstand um etwa die Hälfte unterschritten. Das WC ist nur mit erheblicher Einschränkungen im 

Komfort nutzbar, da die Knie eines durchschnittlich großen Erwachsenen aufgrund des extrem 

geringen Abstandes zur gegenüberliegenden Wand gegen diese stoßen müssen. 

 

5.26.3 Beurteilungen zu Beweisfrage II. 
Gemäß dem Architektenvertrag vom 15.12.2000/ 11.1.2001 (Anlage K1) war der Beklagte sowohl mit 
der Erbringung der Planungs- wie auch der Bauüberwachungsleistungen beauftragt gewesen.  

Zur Gästetoilette liegt mir nur die Planung zur Baugenehmigung vor. Diese sah 

bereits die Anordnung wie angetroffen vor. Weitere Detailplanungen sind mir 

unbekannt. Die angetroffene Ausführung entsprach demnach der Planung des 

Architekten. 

Obwohl dem bauleitenden Architekten im Rahmen der Bauüberwachung auch die 
technische Überprüfung der Ausführung auf Einhaltung der aandT oblag, wurde keine 

Objektanordnung entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
ausgeführt.                              Ende Seite 80  

 



Zu den vertraglich vereinbarten Leistungsinhalten innerhalb der Leistungsphase 8 

gehört die „Überwachung der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung [...] 
mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen 

Vorschriften." [11]  
 
Es liegt aus technischer Sicht ein Überwachungsverschulden des 
Beklagten zu 1. vor.     

5.27 Feststellungen und Beurteilungen zu Beweisfrage 1.7.       

Ergänzungsbeschluss vom 25.01.2016, 1., 7. Komplex: 

Die Fenster, Fenstertüren und Außentüren des Gebäudes seien mangelhaft 

eingebaut, unter anderem weil die Fenster, Fenstertüren und Außentüren nicht 

ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt sind. Dadurch hätten bereits Verfaulungen 

der Hölzer von Fenster, Fenstertüren und Außentüren mit unterschiedlicher Schwere 

eingesetzt. 

5.27.1 Feststellungen zu Beweisfrage 1.7. 

Alle Fenster, Fenstertüren und die Außentür des Gebäudes (nachfolgend 

Fensterelemente genannt) bestehen aus transparent lackiertem Nadelholz. Die 

Fensterelemente sind durchweg einflüglig und mit Isolierglas ausgeführt. 

An den Fensterelementen konnten verschiedene Schäden an den Holzbestandteilen 

ausgemacht werden. Die Schadensintensität ist abhängig von der Exposition der 

Elemente. 

Die Schadensgrade werden in folgende Kategorien eingeteilt und den einzelnen Fenstern 

zugeteilt [Bild 71 bis Bild 74]: 

Kategorie (A): unbeschädigtes Holz 

Kategorie (B): Anstrich löst sich vom Untergrund, Feuchtigkeit ist in das Holz 

eingedrungen, Bläuepilze [Bild 69] 

Kategorie (C): wie Kategorie (B), jedoch zusätzlich Holzfäulnis [Bild 70] 

Über die graphische Klassifizierung der einzelnen Fensterelemente hinsichtlich ihres 

Schädigungsgrades [Bild 71 bis Bild 74] wird sichtbar, dass die stärksten Schädigungen 

der Fensterelemente an den am stärksten bewitterten Fassadenseiten, der Nord- und der 

Westseite, vorzufinden sind. 

Das Haus verfügt über einen breiten Dachüberstand, so dass die 

Schlagregenbeaufschlagung mit abnehmender Gebäudehöhe zunimmt. Die stärksten Schäden 

am Holz der Fensterelemente sind demnach auf der Westseite im Erdgeschoss 

festzustellen.                      Ende Seite 81       

                           

 



 



 



 



Die Holzfensterelemente der Kategorie A sind immer noch gut gegen das Eindringen 

von Wasser geschützt. 

Die Holzfensterelemente der Kategorien B und C zeigen erste bzw. schon 

fortgeschrittene Anzeichen von Schädigungen infolge der Beschädigung der 

schützenden Lackierung. Sie benötigen kurzfristig im Zuge einer Instandhaltung eine 

Teilreparatur und eine neue Beschichtung. 

Der ursprünglich geplante und ausgeführte Schutz der Holzfensterelemente gegen 

eindringende Feuchtigkeit durch Lackierung entspricht den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik und ist ebenso dauerhaft wie Lackierungen an vergleichbaren 

Fenstern in ähnlicher Exposition. 

Die irreversiblen Holzschädigungen durch Pilzbefall (Fäulnis) sind die Folge einer 

unterlassenen Instandhaltung durch Unterlassung von Anstrichen der Fenster. Es 

handelt sich somit nicht um eine von den aandT abweichende Planung 

oder Ausführung der Fenster, Fenstertüren und Außentüren zum Zeitpunkt 

der Errichtung des Gebäudes. 

5.28 Beurteilungen zu Beweisfrage 1.8 

Ergänzungsbeschluss vom 25.01.2016, 1., 7. Komplex: 

Welche Maßnahmen sind erforderlich, um etwaige zu den Komplexen 1 bis 7 

festgestellten Mängel zu beseitigen? Welche Kosten werden hierdurch voraussichtlich 

entstehen? 

In nachfolgender Kostenaufstellung werden Maßnahmen zur Beseitigung der 

festgestellten Mängel grob beschrieben. 

Die mit Beantwortung der Beweisfrage erfolgten Kostenbewertungen wurden auf der 

Basis von Erfahrungswerten des Sachverständigen und unter Zuhilfenahme von 

Baupreissammlungen eingeschätzt. Angebote wurden nicht eingeholt. Die 

Mangelbeseitigungskosten stellen Mittelwerte dar und können im Einzelnen um 30 

Prozent vom Mittelwert abweichen. 

Die angegebenen Mangelbeseitigungskosten berücksichtigen die reinen Kosten der 

Mangelbeseitigung, sie berücksichtigen keine Kosten der Baufreimachung 

(Beräumungskosten, Nutzungsausfallkosten oder Kosten für Ersatzwohnraum u. ä.). 

Sofern nicht explizit Kosten für eine ingenieurtechnische Begleitung ausgewiesen sind, 

wurden diese nicht berücksichtigt. Unberücksichtigt blieben ebenfalls ggf. für die 

Mangelbeseitigung anfallende An- und Abfahrtkosten. Alle Kosten verstehen sich als 

inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Die Mangelbeseitigung ist planerisch vorzubereiten und überwachen zu lassen. Die 

Angaben aus dem Gutachten zur Mangelbeseitigung ersetzen nicht die exakte Planung 

sowie Überwachung der Reparatur. 
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Nachfolgend werden die Mängelbeseitigungsmaßnahmen skizzenhaft 

beschrieben und verpreist.      

Rissbildung im Mauerwerk innen, mangelnde Aussteifung der Geschossdecken 

(Fragekomplex 1.1) 

Die im Sachverständigengutachten des Tragwerkplaners Dipl.-Ing. Jürgen Dirks vom 

11.03.2016 [Anlage 1] genannten statischen Defizite an der Konstruktion verursachten 

und verursachen Risse im Mauerwerk sowie im Außen- und Innenputz. 

Die Mängel an den Putzflächen lassen sich daher nur erfolgreich beseitigen, wenn die 

Verformungen im Putzträger (Wände) auf weitgehend reduziert werden. Das bedeutet, 

dass das Gebäude nachträglich statisch ertüchtigt werden muss. Eine 

erfolgversprechende Methode ist die nachträgliche Aussteifung der Holzbalkendecken 

des Erdgeschosses und des Obergeschosses durch nachträglichen Ertüchtigung der 

beiden Deckenkonstruktionen in Form aussteifender Deckenscheiben. Hierzu werden 

die Decken von unten geöffnet und die Decke durch aussteifende Bauglieder 

(Spannseile, Andreaskreuze etc.) zu einer Scheibe verbunden. 

Anschließend können die Risse saniert werden. Hierzu sind Auspressarbeiten und 

Verdübelungen vorzusehen. Der Putz ist im Innenraum teilweise zu erneuern. Es sind 

im Innenraum entsprechende Malerarbeiten notwendig. 

Maßnahme Gesamtkosten 

1.Aussteifen der Decken über EG 
   und OG 22.500,00 € 
 
2. Risssanierung im Innenbereich, 8.000,00 € 
P u t z a r b e i t e n  u n d  M a l e r a r b e i t e n  

3. Baustelleneinrichtung 1.000,00 € 

Gesamtkosten netto 31.500,00 € 

Baunebenkosten ca. 10% 3.500,00€ 

Summe 35.000,00 € 

19 % MwSt. 6.650,00 € 

Gesamtkosten brutto 41.650,00 € 

gerundet 42.000,00 €  

 



- - - - - - 

 

 
 

 

 

 



Mangelhaftes Mauerwerk (Fragekomplex 1.4) 

Die entgegen den aandT hergestellten vertikalen Mauerwerksschlitze sind komplett so 

zu verschließen, dass die Tragfähigkeit wieder hergestellt wird und die verfüllten 

Bereiche der wärmetechnischen Qualität der umgebenden Mauerwerksbereich 

entspricht. Durch diese Maßnahme werden Malerarbeiten in den betroffenen 

Wandbereichen des Erdgeschosses notwendig. Die Arbeiten bedürfen einer 

besonderen planerischen Betreuung hinsichtlich Materialauswahl, Wärmeschutz- und 

Tragfähigkeitsbetrachtung. 

Maßnahme Gesamtkosten 

1.Verfüllen der 1.800,00€ 
Mauerwerksschlitze nach Ausbau 
der Heizung (Kosten siehe Gutachten 
SV Zwieg)---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Malermäßige Wiederherstellung             80m2                           1.000,00€ 
  

Gesamtkosten netto  2.800,00€  

Baunebenkosten 1.200,00 € 

Summe 4.000,00 €  

19 % MwSt. 760,00 € 

Gesamtkosten brutto 4.760,00 € 

gerundet 4.750,00 €  

Mangelhaftes Dach (Fragekomplex 1.5) 

Für die fachgerechte Herstellung der Dachtraufe ist ein Teilbereich zurückzubauen. Die 

Dachrinne muss einschließlich Traufbohle, Insektengitter entfernt werden. Die 

Unterspannbahn muss im Traufbereich beschnitten werden. 

Anschließend erfolgt der fachgerechte Aufbau durch die Ergänzung einer 

Unterspannbahn, den Einbau einer Keilbohle, die Ergänzung der vorhandenen 

Regenrinne und Ergänzung eines Rinneneinlaufbleches, auf das die Dampfsperre 

geführt wird. 

Zur Be- und Entlüftung des Dachkastens sind Lüftungsöffnungen nachträglich 

einzuschneiden oder einzubohren. 

Bezogen auf eine Trauflänge von ca.45 m 

Maßnahme Gesamtkosten 

1.Zusatzkosten zu Gerüstkosten  
aus Fragenkomplex 1.2 für eine 
Dachdeckeranfangsrüstung             800,00€ 
 

2. Rückbau im Traufbereich 2.200,00 € 

3. Einbau von Traufbohle, 3.500,00 € 

Rinneneinhang, Rinne und 
Anpassung der Unterspannbahn------------------------------------------------------
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